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Während der Winter
monate werden v�n allen
Landesgend�rmenekom
manden Skikurs� durch
geführt. Neben einer aus
geprägten Fahr- und 
Körpertechnik zählt auch
das richtige „\f!'ach�en" 

zum Grundbegriff eines 

guten Skifahrers 
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11Jl\GD- UND NATURSCHUTZ IN OSTERREICH" 
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Die Entwicklung der Jagd _in Osterreich von der Steinzeit 

bis :zur Gegenwart - Trophäenschau der Bundesländer - Foto

schau: Jagd mit der Ka.mera - Die wirtschaftliche Bedeutung der 
Jag� - Freigelände mit Reviereinrichtungen und lebendem Wild 

1 

25% Fahrpreiser-mäßigung auf sämtlichen Bahn- und Autobuslinien der Osterreichischen Bundesbahnen und 
I 

auf den nach Wien führenden Postautolinien. 

Die tominenkatartrophe 

im �leinen matf ertol 

Das Kleine Walsertal gehört zwar zum Bundesland Vorarl� 
berg, wirtschaftlich stellt es jedoch eine Enklave dar und Hegt 

-J im deutschen Zollausschlußgebi-et.
--..... Ein Blick ouf di,e Londkarte zeigt, daß dieses Hochtol mit 

den Orten Riezlern, Hirschegg und Mittelberig, di,e o.lle in über
10JO bis 1200 Meter Seehöhe gelegen sind, ouf drei' Se.ibe;n vQn 
Gebirgszügen umschlossen wird und nur nach Nordosten hin
einen natürlichen Verkehrsweg nach dem zweieinhalb Geh
stunden entfernten bayrischen Gebirgsort Oberstdorf besitzt.
Dos Tal wird erschlossen durch di,e Klein-Wolserta.ler-Bundes
stroße, die von der Staotsgrenz·e be� der Wolserschanz über 
Riezlern und Mitt.:lberg bis Baad führt und e·ine Länge von 
13 Kilometer hot. Ihr weiterer Ausbau, ver-bünden rnilt einer 
Untertunnelung des Widdersteinrnossivs, zum Anschlusse an die 
Bregenzerwaldstraße bei Hochkrumbach ist für später einmal
g·eplont. 

Mit Vorarlberg verbindet dieses Tal a1so noch kein gebahn
ter Zugang und -nur über mehrere 1700 bis 1900 Meter hoHe 
Ge'birgspässe kann man -es vorn hinteren Br-egenzerwal'd aus 
erreichen. Im Wint,er bei unsicheren Schne-everhältnissen bleibt 

Von Gend.-Oberstleutnant FRIEDRICH HANL 

l..indesgendarmeriekommandant für Vorarlberg 

nur der Weg über das benachbarte bayrische Gebiet, wobei 
man entweder ,eine Omnibusverbindung durch den Vorderwald 
über Oberstaufen - Immenstadt - Sonth-ofen - Oberstdorf 
oder ober auch die Bahn über Linda,u bi ·s Oberstdorf benützen
kann. Auf jeden Fall braucht man für eine sol'che Reise gut 
vier Stunden.

Das Kleine Walsertal, ob seiner landschaftlichen Schönheit 
sehr viel besucht, ha't in den letzten Jahren ei,ne steil• auf
steig-ende Fr-erndenverkehrsentwicklung zu verzeichnen und es 
wird weni-g-e Gebirgstäler ,g,eben, die eine so große Anzahl 
komfortabler Hotels -und besteingerichteter Gasthöfe aufzuweisen 
haben. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn Sommer ,und 
Winter zahlr-eiche Touristen -und Erholungsr,eisende, zumeist aus 
Deutschland, diesen schönen Flecken Erde besuchen. Die Tal
bevölkerung lebt demnach auch fast ausschließlich vorn Frem
denverkehr.

Di-e Post im Kleiinen Walsertal ist österreichisch, ,ebenso wie
auch österr-eichische Gendarmerie dort für Ordnung und Sicher
heit sorgt. Der ei,nzige Gendarrnerieposten befi·ndet sich in Riez
lern, ist 1: 5 Mann stark gehalten und im Hinblick a,uf sein-e, 

.... --

,,. • ..,.,.,,e,.jul e 

lfen-Plateau mit eingezeichnetem Lawinenzug. Die Alpe "Melköde" ist nicht sichtbar 
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Ansicht vom unteren Teil des Lawinenzuges, Im Vordergrund 
die gleichfalls verschüttete Scheune 

: t 

ich möchte sagen ,exterritori·a·le Lage, mit a,usg,esuchten Beamten 
besetzt. Sie alle müssen selbstverständlich auch alpin bestens 
ausgebildet sein. 

Soviel sei über das Klei•ne Wa,lsertal zur besseren Orien
tierung erzählt und nun will ich versuchen, eine Schilderung 
der Lawi,nenka.tastrop·he .a:m 11. Februar 1952, die 20 Todes
opfer forderte zu g ,eben. Auch möge man daraus ersehen 
welch· schwer�n und d.ufop/erungsvolien Dienst die Gendarme� 
des Postens Ri,ezlern bei ErfüH>ung ihrer Pflic'ht zu ler.sten ha.tten. 

Seit Tag,en hat •es im Gebirge geschneit und in der Höhe 
gestürmt. Es mußte daher in den höheren Lagen mit überaus 
starkem Triebschneetransport g -erechnet werden. Diese Schnee
massen lagerten .sich in reichlicher Menge an der Windschatten, 
seite der Kamm· und Gratlinien ab und •es kam wohl auoh zu 
mehr oder wenig.er storken Wächtenbildungen. Der Wi1nd kam
aus Nordwest die Temperatur betrug einige Grad unter Null. 
Er�öhte Lawin�ngefahr besbdnd. 
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�II. 'l Ot« t. a . 
Telephon 1528 

SCHWER S TT RAN S P ORT E· 

1 NTE R NATI-ONA LE SPEDITION' 

AUTO •. S C ·H N E L L p l'E N St Ci RA Z • W I E N 

So war di,e Situation in der Nacht zum 11. Februar 1952 
im ganzen Kleinen Walsertc?!, also auch im Gebiet des "Hohen 
lfen", der sich mi·t seinem langgestreckten Plateau, 2231 Meter 
hoch, westlich Ri-ezlern aus dem Tal erhebt. Nach Süden fällt 
dieses Pla•teau zuerst senkrecht, dann in steilen, mit gewal'bigen 

• Felsblöcken durchsetzten Hängen gegen das Schwarzwasserta/1 
ab, durch das man von Ri-ezlern her über die Auenhütbe 
(1342 Meter) und die Alpe Melköde (1353 Meter) zur bekann
ten Schwarzwasserhütte ouf 1628 Meter gelangt. Dieser Zugang 
zur Schwarzwasserhütte, einem vielbesuchten Ausgangspunkt 
schönster Skitouren, gHt unter gewöhnlichen Verhältnissen als 
lawinensicher. 

Die Alpe Melköde, di-e zum Schauplatz der Katastrophe 
wurde, gehört der Alpgenossenschaft Hirschegg. Sie besteht 
aus ,mehreren Hütt,en, die im Winter als Unterkunft für Ski
fahr-er Verwendung finden. Die Alphütten stehen schon vi>ele 

Jahre dort und Lawinen, die vom lfenmassiv gegen das Schwarz
wassertal abgehen, hatten di -ese, da si,e sich inmitten eines brei� 
ten Talgrundes befinden, ,noch nie erreicht. 

Am Spätnachmittag des 10. Februar 1952 Wdr ,nun eine 
Reisegesellschaft von 43 Personen, vorwi,egend jüngere Leute 
aus verschiedenen Städten Deutschlands von Ri,ezlern aus zur 
t\lpe Melköde aufgestiegen, um in der dorti-gen Alphütte •einige 
Tage Skiurlaub zu verbringen. Si,e ,erreichten ihren Standort 
nach mühevollem Ansti,eg erst in den späten Abendstunden. 
Die Skifahrer hatten vi•elf,3ch 15 bis 20 Stunden Bahnfahrt hi,nter 
sich, waren sehr ermüdet und begaben sich daher sogleich zur

. Ruhe. Das Hüttenpersonal bestand aus sechs Personen, darunter 
befand sich auch der Hüttenpächter Bertl Tauser mit Fraiu •und 
Kleinkind. Es war•en also i,n dieser Nacht 49 Personen <l1uf der 
Hütte. Die Betten waren zum Teil dreifach übereinandergestellt 
und es W<l•ren all-e verfügbaren Räume, di-e unteren wi·e di:e 
oberen, voll .belegt. 

Um zirka- 0.30 Uhr des 11. Februar 1952 hat sich •nun •unter
holb des Steilabfa'fles des lfenplateaus im sogenannten "Roten 

Die zerstörte Alpe "Melköde" mit Rettungs• und Bergungsmannschaften 

Loch" in ungefähr 1950 bis 2000 Meter Seehöhe. dort, wo vbel 
Triebschnee zusammengetragen w<lr, ,eine Tr-ock,enschneelawine 
g -elöst und war über die steilen Südhänge auf di,e Alpe Melk
öde zu herabgefegt und hat dort die Alphütte sowi-e zwei 
wertere daneben befindr,rche Hütten, die aber unbewohnt 
waren, verschüttet. Der Luftdruck dieser Staublawine w<l,r der
art, daß eine Gruppe v,on Tannenbäumen, die auf der g-egen
überliegenden Talseite eine Art lebenden Zaun bildeten, ni,eder
gedrückt wurden. D<lg,egen bli,eb eine Hütte, dre knapp fünfzig 
Meter v,on den z,erstörten Alphütten ·entfernt ist •und In der S'ich 
zu dies.er Zeit glefchf.ills einige Skifahrer aufhielten, völlig un
beschädigt, da sie si·ch zum Glück bereits .iußerbalb der ver-
heerenden Wirkung der Windlawi,ne befand. 

Dem Hausmeister der Alphütte Sepp Uth und dem Winter
sportgdst Hans Ditschuheit w.ar ,es gel-ung.en, si·ch ,a,us den 
Hüttentrümmern -und Schneemassen zu befreien und di,e vor
erwähnte benachbarte und unbeschädigt gebli•ebene Hütte zu 
err-eichen. Von dort fuhren dann zwei Skifahrer zur 3 Kilometer 
weit t.ilaus gelegenen Auenhütte, di·e Telephonverhindung. mit 
Riezlern hat. Von der Auenhütte aus wurde der Gendarmerie
posten Riezl·ern bereits um 1.30 Uhr von dem Lawi•r:iennieder
gang verständi�t. Di,e Bergwacht in �iezl,ern, Hirschegg und 
Mi'ttelberg wurde ,nun sowohl von der Gendarmerie ol,s auch 
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direkt von der Auenhütte alarmiert und schon kurz nach 
3 Uhr trafen die ersten Gendarmen und Bergrettungsmänner auf 
der Melköde ein, ,eine Leistung, die unter diesen erschwerten 
Umständen <lliein schon höchstes Lob verdient, benötigt man 
doch für den Aufsti,eg dorthin unter normalen Verhältni·ssen 
gut zwei Stunden. 

Die Rettungs- und Bergungs.arbeiten setzten trotz Dunkelheit, 
Schneetreiben und latenter Lawinengefahr unverzüglich ein und 
schon nach einer Stunde aufopferungsvollster Arbeit - di,e Z<lhl 
der freiwilligen Helfer war inzwischen auf etwa 50 a·ngestiegen -
waren 20 Unverletzte, 4 Schwer- und 6 Leichtverletzte <lUS 
den Trümmern der zerstörten Hütte und den dort eingedrun
genen' Schneemassen befreit. Der als Wintersportgast auf der 
Auenhütte weilende Arzt Dr. Weise leistete den Vedetzten in 
vorbildlicher Weise <liler,erste Hilfe, bald traf dann auch noch 
Gemeindearzt Dr. Vogl aus Mittelberg an der Unfa,hlstelle ein. 

�ie Verletzt-en wurden raschest zu Tal geschafft und die vi-er 
�Schwerverletzten in das Spital nach Sonthofen im Allgäu über

führt. Die Suche .nach den übrigen Hüttenimassen •gil'\g ohne
l1nterbrechung weiter, förderte aber leider nur .noch Tote zu 
Tage. Obwohl bei verschiedenen Geborgenen Wiederbelebungs
versuche angestellt wurden, blieben all diese Anstrengung,en 
erfolglos. Schließlich fehl,te nur noch der Hüttenpächter Tauser 
mit Fr<lu und Kind. Man fand all·e drei, eng beisammen, jedoch 
außerhalb der Hütte. Sie müssen vom gewal�igen Luftdruck der 
Lawine hinausgeschleudert worden sein. 

Zw<lnzig Menschenleben hatte die Lawine insgesamt als 
Opfer gefordert, da die .ils schwerverl-etzt geborgene H. Lepin 

, aus Frankfurt tags da,rauf im Krankenhaus in Sonthofen den er
littenen Verletzungen erl-egen war. 

Die meisten der tödlich Verunglückten, die alle von der 
L.iwine im Schlaf überrascht worden waren, hatten sich in den 
oberen Räumen der Hütte befunden und wurden •entweder 
von den herabstürzenden Balken oder den zusammengebroche
nen Betten erschlagen und erdrückt, oder aber sie sind er
stickt. Als Todesursache wurden Brustkorbpressionen, Schädel
und Wirbelbrüche sowie Erstickung ärztlich festge_stellt. 

Um 10 Uhr vormittogs war die Bergung .der letzten Opfer 
der Lawine beendet und ·ein Teil cJer Rettungsmannschaften 
übernahm , nun auch rioch den Abtransport der Toten. Di -ese 

wurden nach Ri-ezlern verbracht und dort irn. Gemei.ndehaus 
� aufgebahrt. 
'� Obwohl das W,etter weiterhin ungünstig war, suchten die an 

der Unfallstelle verbliebenen Gendarmen, Bergrettungsmänner 
und freiwilligen He:lf.er noch stundenlang nach dem Gepäck und 
der sonstigen Habe der �on d�r Katastrophe Heimgesuchten. 
Vor allem war man dabei bemuht, die Personalausweise der 
tödlich Verunglückten <lUfzufinden, da -es ungemeLn schwieri,g 
war die Toten zu identifizi,eren. Die Ueberlebenden konnten 
we�ig Auskunft geben,_ kannten sich doch di,e Mitglieder der 
Reisegesellschaft untereinander kaum. 

Neben der großen physischen Beanspruchung bei den Ret
tungs- und Bergungsarbeiten war die _genaue Feststellung der 
Toten für die Beamten des Gendarmeriepostens Ri•ezlern nicht 
nur ,eine sehr verantwortungsvolle, sondern auch ungemein müh
same Arbeit. Sie haben auch diese must,ergültig ,gelöst. Die 

Namen der geborg,enen 19 Toten waren bereits dm Abend des 
Katastrophentages ermittelt _und konnten bekanntgegeben werden. 

GI-eich nach Einlangen der ersten Unglücksmeldun,g beim 
Landesgendarmeriekommando in Bregenz wurde der Alpi-n
referent des Kommandos ins Kleine W-alsertal ,entsa,ndt. Er kam 
jedoch auf den -tota,1 verwehten S_tra�en d_es Atl-gäu mit dem 
Kraftwagen nicht durch, mußte schli,eßt,ch die Bahn bis Oberst
dorf benützen und -�rreichte so den Gendarmeri.eposten Riezlern 
erst spät am Aben? des 11. F_ebruar. Er hat den Ort der 
Lawinenkatastr-ophe 1n Augensehern •genommen und 'konnte sich 
auch davon überzeugen, daß die Beaimten des Postens Riezlern 
in vorbildHcher W-eise, mi't Mut, größter Au_sda-uer und ohne 
jede Schonung der eig•enen Person ihren verantwortungsvollen 
Dienst versehen haben. Damit haben si•e dem Ansehen der öst>er-

reichischen Gendarmerie im Auslande bestimmt -ei,nen großen 
Dienst erwiesen. Ueber Anordnung des Alpi-nreferenten wur
den von allen Toten noch Fingerabdrücke genommen, um so 
an Hand der deutschen Kennkarten eventuell •notwendfg wer
dende Ueberprüfung,en der Identität auch später noch vor· 
nehm,en zu können. 

Es. sei noch bemerkt, daß die Ablagerung .der Lawine <l•Us 
gepreßtem 'Pulverschnee und Packschnee besteht, die Entstehung 
der L<lwine demnach jedenfalls ouf die -eingangs erwähnten 
besonderen Umstände zurückgeführt werden kann. Der Lawinen
kegel weist ,eine Länge von ,etwa 300 Meter ouf, h<lt eine Br-eiibe 
von 250 bis 300 Meter und ist 2 bi� 3 Meter hoch. Allerdi.ngs 
hat die darunter liegende Schneedecke al.lei'n schon eine 
Mächtigkeit von fast dr-d Metern,, was wiederum zur Folge 
hatte, daß die großen Felsblöcke im Lawi!nenha,ng den <lb,gl.eiten
den Schneemassen, keinen großen Widerstand mehr b'i1eten konn
ten. Es ist richtrg, daß diese Lawi'ne fast jedes Jahr als Früh
jahrsJawine, also als Naßschneelawine abgeht, doch hat sie noch 
nie die vom Berghang weit ,entfernt gelegenen Alphütten i•n 

· der T<llebene der Melköde gefährdet. 
Abschließend möchte ich nur ,noch erwähnen, 'daß nach dem 

Bekanntwerden der Lawinenkat.istrophe •nicht nur der Gendar
merieposten Riezlern, sondern auch das Landesgendarmeri,e
kommando in Bregenz von den verschiedensten in- und auslän·
dischen Zeitungsredaktionen laufend telephonisch um a·�le mög
lichen Detailangaben bestürmt wurden und die gewünschten 
Auskunfterteilungen durchgeführt w·urden. 

1'1ATOVS(I-IEK 
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ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der Österreichischen Juristenzeitung - Nachdruck verboten 

Befehle der Besatzungsmacht (Waffenv-erbot) sind ebenso bin
dend wie Anordnungen österreichischer Verwaltungsbehörden. 

- Nach den Feststellungen des Erstgerichtes hat der am 6. Jän
ner 1932 geborene Landwirtssohn Franz Z. im Jahre 1945 
nach Kriegsende in K. eine Pistole Kai. 6.35 mm gefunden und 
di,ese dann im Hause seiner Eltern bis zum März 1950 verbor
g,en geh<1lten. In di-esem Vorsehen des Angeklagten lag für die 

Zeit vorn 6. Juni 1946 bis zum 30. März 1950 der Tatbestand 
des Vergehens gegen das Waffengesetz. 

Gegen di•eses Urteil macht di-e Beschwerde des Angeklagten 
geltend, daß der Schuldspruch •auf e i,nern Rechtsirrtum des Erst
gerichtes beruhe, da dem Franz Z. kein Einzelverbot hinsicht
lich des Waffengesetzes erteilt worden sei. Der Angeklagte habe 
sich <1uch ,nicht staatsfeirndlich betätigt und von ihm sei keine · 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu befürchten gewesen. 
Er habe auch keine Möglichkeit gehabt, die Waffen abzuliefern, 
habe von dem 'waffenverbot ,nichts gewußt und ein solches auch 
nicht v,erstanden, da er z-ur Tatzeit zum Teile noch nicht 14 Jahre 
alt gewesen sei. 

Die Beschwerde ist nicht begründet. Wie der OGH. schon in 
2<1hlreichen Entscheidung,en ausgesprochen hat, ist ein von deri 
BeSd,tzungsrnächten im $inne der Bestimmungen der Art. 2 lit. b 
und 5, Abs. 1 des Kontrollabkommens vorn Juni 1946 erlassenes 
•u·nd öffentlich kundg,ernachtes Verbot des Waffenbesitzes einem 
von der österreichischen Verwaltungsbehörde ausgesprochenen 
Verbot im Sinne des § 23, Abs. 1 W,aff.e.ng-esetz, sle.ichzuhalten. Daß sich di-e Befel.le der Besatzungsmacht an einen größeren 
Personenkrei-s richteten, widerspricht der Bestimmung des § 23, 
Abs. 1 Waff.engesetz ,nicht, weil dann, wenn nach Ansicht der 
das Verbot aussprechenden Stelle die öffentliche Sicherheit a(s 
gefährdet anzusehen ist, an 'Stelle eines gesonderten Verbotes in 
jedem einzelnen Fall eine generelle Anordnyng, die allen Zivilpersonen den Erwerb den Besitz und das Führen der WaHen verbietet, treten kann.' Das Erstgericht hat daher a:uch mit Recht di.e Ansicht vertreten, daß der Angeklagte den Bestimmungen des Waffengesetzes zuwider eine Schußwaffe besessen hat. 

In dem Urteil ist auch davon, daß dem Angeklagten da,s Verbot, Waffen zu besitzen nicht bekannt gewesen ist, nicht die Rede. Gegen eine solche Annahme spricht auch der Umstand, daß Franz Z. die von ihm gefundene Pistole in der Zeit vorn
6. Juni 1940 bis 30. März 1950 verborgen gehalten hat. Es kann auch kei,ne Rede davon sein daß der Angeklagte innerhalb dieser Zeit nicht die Möglichkeit gehabt hat, di,e Waffe abzu
liefern (OGH., 24. April 1950 5 Os 271; KG. St. Pölten, 7 Vr. 662/50). 

Oeffnen einer versperrten Türe mit einem im Versteck 92fundenen Schlüssel. 
Die Angekl„gte H. wurde mit dem angefochtenen Urteil unter anderem des Verbrechens des Diebstahls nach den §§ .171 174 1 lit. d StG. schuldig erkannt, weil sie der mit ihr in eine� Heim wohnenden W. in zwei Angriffen zusammen 50 S aus einem versperrten Kasten gestohlen hat, der< s,e mit dem Schlüssel öffnete, den sie dem von der Bestoh'lenen benützten 

Nachtkästchen entnommen hatte. 
Die Beschwerde ficht die Beurteilung der Tat nach dem 

§ 174 1 lit. d StG. unter Anrufung des Nichtigkeitsgrundes der Z. 10 des § 281 StPO. an.
Sie beruft sich auf die Entscheidung des Obersten Gerichtsh�fes vorn 29. September 1,?31, 4. Os -�09/31 (SSt, Xl/67), die den Rechtssatz enthält: Wer •eine Tur versperrt und den Schlüssel in ein Versteck gibt, schafft dem geg,enüber kei.n beträchtliches Hindernis von dem er weiß, da-ß dileser das Versteck kennt". Es sei 

1

f.estgestellt worden, daß die Angeklagte das Versteck des Schlüssels kannte. Von ihrem Standpunkt aus sei also das Hindernis niemals ein beträchtliches gewesen. Die Unterstellung der Tat unter die Bestimmung des § 174 1 tit, d StG. wäre nur dann gerechtfertigt, wenn f.estgestellt worden 
wäre, daß die Bestohlene nicht wissen k -onnbe, daß die Ange
klagte dieses Versteck auch kannte. • 

Der Beschwer.de kommt Berechtigung nicht zu. 
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Auf die Entscheidung SSt. Xl/67 ka,nn sich di-e Nichtigkeits
werberin nicht mit Erfolg berufen, denn im vorli•egenden Fal1l 
stellt das Urteil ,nicht fest, die Bestohlene habe gewußt, daß 
die Angeklagte das Versteck kannte. Das Urt_eil sa:g.t vidrnehr 
gerade im Gegenteil ausdrücklich, W. habe �1•e Ang·ek1agte H. 
vorn Versteck des Schlüssels .nicht in Kenntnis gesetzt, w_?raus 
folgt, daß die Bestohlene den Aufbewahrungs_ort des Schlusseis 
geheim halten wollte und rnicht wußte,. daß die �ng_�kla.gte das
Versteck des Schlüssels kannte. Zu einer ausdruckl1ch_en Fes_t
stellung, die Bestoh:lene habe nicht wissen können, daß die 

Angeklagte dieses Versteck auch kannte, von welcher Fes_t
stellung die Beschwerde die Unterstd!�n� der T<1t unte� die 

Bestimmung des § 174 1 lit. d StG. abhang1g mache� zu kon_nen 
glaubt, war das Erstgericht u�ter diesen Umstanden n1c�t 
gehalten. Ein F.eststettungsrnangel Haftet dem ang.efochtenen Urteil 
somit picht dn (vgl. SSt. XIX/43). 

Mit der Auffassung, da� Hindernis sei für di-e Ange�_la,gt�· 
kein beträchtliches gewesen, weil si,e das Ve'.steck d_es Sch!ussels 
kannte, befindet sich di-e Nichtigkeitswerbenn in e inem Recht�
irrturn. 

Der Oberste Gerichtshof hat schon in zahlreiche•n Ent
scheidungen mit eingehender Begründung, so auch i,n den ve_r
öffentlichen Entscheidungen RZtg. 144/32, RZtg. 259/36, die 

einen völlig gleichg.elagerten Fall betrifft, RZtg. 296/36„ 
RZtg. 29/37, SSt.-lV/54, OeJZ. 344/51 ,un_d andere, �aß ei_� 

beträchtliches, die Sache g.egen Wegnahme sicherndes Hin�_ernis 
auch _dann vorliegt, wenn der Täter das yersteck des ?

�
hlussels 

zu einem versper�ten Schloß ohne Wrsse.n und Wdl,en des 
Bestohlenen kennt und ihn zum Oeffnein des versperrten Schlos
ses benützt. Denn das beträchtliche Hinder ,nis für di,e Wegnahme 
von unter Verschluß verwahrten Sachen besteht in dem ver
sperrten Schloß und es kommt dabei nur auf die Beträchtlich.
keit des Hrndernis,ses rnicht aber auf di,e Schwi,erigk,eit seiner 
Beseitigung an. Das E;stgericht hat daher ohne R7 _chts!rrtum a�
genornrnen, das Schloß des Kastens habe ein betrachtl1ches, d1-e 
Sache gegen Wegnahme sicherndes Hindernis gebildet, das die 
Angeklagte dadurch überwand, daß sie das Versteck des 
Schlüssels ausfindig machte und di,es,e,n zum Oeffnen des Kasten
schlosses benützte. Die Unterstellung der Diebstähle der A,nge
klagten H. aus dem versperrten Kasten der W. unter die Be
stimmung des § 174 1 lit. d StG. entspricht somit dem Gesetz 
{OGH., 16. 11. 51, 5 Os. 715; LG. Linz-Nord, Vr. 173). 

Auslegung' des § 6 StG. 

Insoweit 8. der "Uebertr-etung •nach den §§ 6, 461/183 StG." 
schuldig erkannt wurde, steht das Urteil des Bezirksgerichtes 
W. mit dem Gesetz nicht im Einklange. 

Der § 6 StG. besagt, daß jeder, der ohne vorläufig.es �i,n
v,erständnis nur erst nach began.genern Verbr,echen de".1 T ater 
mit Hilfe und Beistand beförderlich ist, oder von dem ihm be
k<1nnt gewordenen Verbrechen Gewinn und Vorteil zieht, sich 
zw<1r nicht -eben desselben, wohl <1ber eines besonderen Ver
brechens schuldig macht wi,e solches in der Fol,ge des Straf-

. gesetzes bestimmt werd�n wird. Di,ese gesetzliche Bestimmung 
stellt a.l.so nicht etwa - wi,e die Bestimmung des § 5 StG. 
eine bei jedem Tatbestande anwendbare Form der Mitschuld 
auf, sondern besagt lediglich, daß die Fälle der Hilfelei·stung 
nach begangenem Verbrechen und j,ene Fälle, in denen jemand 
aus einem ihm bekannt gewordenen' Verb�ec·hen Gewinn ·,und 
Vorteil zieht, b -e s o  .n d e r s g e r  ,e g ,e I t werden. Ei•ne solche 
besonder-e Regelung von FäHen der persönlichen Begünstigung des 
unrnittelba.ren Täters ist zum Beispiel iln den §§ 214 ff., 307 StG. 
enthalten, währ-end Fälie der sachlichen Begünstigung zum Bei
spi,el in den §§ 185, 196, 109, 112, 116, 120 StG. geregelt 
werden. sine "Uebertretung ,nach den §§ 6, 461/183 StG.", 
wi-e sie das Erstgericht im vorliegenden Falle für .g,egebe.n er
achtet, ist somit begrifflich dusgeschlossen. Das Urteil des Be
zirksgerichtes W. verletzt somit• das Gesetz vor all'ern in der 
Bestimmung des § 6 StG., den es vollkommen unrichtig ausl,eg,t 
(OGH., 3. 10. 51, 5 Os 671; StrafBG. Wien, 9 U 2937/50). 

/!.;11-dwr-ahlen 
und 

-------------- Abschirmg�räte 

Von Dr. VOLKER FRITSCH 
Dozent an der Technischen Hochs�hule, Wien 

Di,e rasche Entwicklung, di1 e di·e physikalische Stranlen
forschung in den letzten Jahrzeh _nten ge�omrnen _ hat, �at es 
leider auch rni't sich aebracht, daß immer wieder La.1en, .d1,e v.on 
den Schwierigkeiten der Str<1hlenforschung kei_ne Ahnung haben, 
sich ·auf diesem Gebrete versuchen. Durch die Entde�kung be
sonders der radi,oaktiv,en Str'ahlen wurde unser,e \l>!issen�cha.ft 
und T,echnik in vielem grundlegend um�estal'tet. Die. Wissen
schaft hat dama,ls sicher bewiesen, d�ß _ s1:e se Jbst :,v-e1tgehende 

Revisionen i•hrer Anschauungen b erertwdl1gst vorrnmrnt, wenn 
ein sicheres, durch ordent_liche Experimente be _legtes Beo?ach
tungsmaterial vorgelegt wird . . Neben der w1ssenschaftl1c�en 
Strahlenforschung die heute ,einen sehr hohen Stand erre1·cht 
ha,t, ,und - m�n d enke nur an die Entwicklung -�_er Atom
forschung _ sicher in Ihrer Bedeutung kaum . zu . ubertreffen 
ist gibt es lerder auch ,eine Pseudoforschung, di,e mdt g,eradezu 
rnittelalterl,ichen Methoden arbeitet. Seit ungefähr fünfzi,g Jahren 
wird behauptet, daß aus dem Untergrund St_rahlen �ärnen, di-e 
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- keinen Grund sich gegen J'e n ec ung neuer . ra en zu 
wehren. W-en� sie aber <trotzdem alle diese Mitteilung,en •nicht 
anerkennt so hat dies einen guten Grund. 

Bishe r' wurde ,nämlich jeder Beweis für di-e Existenz solcher 

Strahl,en schuldig sebiieben. Unter den verschi·edensten Voraus
setzungen wurden Versuche _unternoi:i:irnen und _eine ganze _Flut 
von Veröffentl,ichungen af!er Art daruber geschrieben. In kemer 

' d,i,eser z<1hlreichen Veröffentli.chung,en wurde aber irgend ein 
Beweis erbracl.t, der überzeugen könnt,e. Die Wissenschaft da-rf 
sich nicht damit begnügen, -einfach Behauptungen .a.ufzustdlen. 
Eine Behauptung muß -erst bewiesen werden_ und der Bewei·s 
muß vor .allem so geführt werden, daß . er nicht den Gesetzen 
der Logik widerspri!cht. In welcher Weise versuchen aber ,nun 
alle di-ese "Erdstrahlenforscher" den . Beweis zu führe�. Si,e 

setzen die Wünschelrute oder das Siderische Pendel ein. Zu 
gl•eicher Zeit behaupten die Rutengäng.er und Pendler, daß sie 

auf Erdstrahl·en .ansprechen und v�rsuchen .. damit, �i,e Wir�
samkeit ihr-er Instrumente zu bewe1·sen, wahrend w1,eder d1,e 

Erdstrahlenforscher die Wünschelrute ode_r 'das P.endel als 
Beweis für die Realität ihr�r Strahlen h�ranz1,ehen. Ma:n versucht 
a,ls,o <1uf diese Weise Unbekanntes mit Unbekanntem zu be
weisen ·und man darf es daher nich,t a.l_s eirn_ Zeichen rü_ck
schrittlicher Gesinnung ·.auffass,en, wenn d1,e W1ssensch?ft eine 

lche Beweisführung nicht anerkennt. Trotzdem also 61s heute 
k

o. Beweis für di,e Existenz solcher Strahlen erbracht wurde, 
� h:t sich eine GHde von Leuten gebildet, di,e sogenannte 
l � Emstr.ahlungsappara,te verkaufen.. Du�_ch. solche . Entstrah-l�ngs-

te soll die gesundhe1tsschadl1che Wirkung dieser 
sf�hl!n dUfgehoben werden. Ich habe _!rn Lauf.e von ,ungefähr 

anzig Jahren Dutz-ende solcher Gerate gesehen u,nd kann zw 
sagen daß sie ein beispi,elloses Attentat a,uf d,ie Dummheit · 
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Men;chen darstellen. Da wurde von ,einem Freihernn von 
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ein paar kleine Metatl•strei'f.en aufgeklebt w<1ren. Es an 
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gaben ihren Geräten ei'n technisches Aussehen. Altes w
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terial da.s man nkht mehr auf andere W,eise los a 1oma , .. 
1
,. • • W • b t · d wird iln einer vo ,i,g uhs1,nni-gen ·eise zus<1rnrnenge au w

id ', teures Geld verkauft. Eine ander,e Gruppe wieder un
ff • 

urn
t Holzka··stchen, in denen _Lehm, Wachs und ähnliches o •ener 

h b . d d . Ich th lt ist. Da'be'i be auptet .a. er J•e er, , er ,eun so es en a en 
d ß . G ··• . k , II Gerät ",erfunden" hat, · a ,. nur sein era, wir sorn sei, a ,e 

·d aber einen Schwindel .darstellen. Selbst wenn rna•n a.n er,en 
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bauen der,en Wellenläng-e im 100- u.nd 1000-rn-Band r,e1se , d. d d 1 ·-L • G ··• u 1· t behaupten ' 1,e an eren, as g -e1u1e rn 1t era,en � ieg_' 1. n der-en Wellenlänge kleiner als 1 mm ist. Allein 
erz1e e , 

••ß · d · ·  f · M eh be diese Diskrepan�en rnu ten Je ern vernun t1g,en , ens en . 
· daß ,es si<lt hi1er ,entweder um das Werk von Schwmd-we1sen, 

d b D· d· ·c1, t u lern handdt, zumin est a _  er ,um . 1nge, Jle �1 t ,ern� z 
h n sind Trotzdem gelingt ,es ddesen Leuten immer wieder, 
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Erz-eug�isse 1urn gutes Geld zu verk<1ufen. Di,es ist aber 
auch v.on ,einem anderen Standpu1nkt a.us betrachtet, sehr be-

denklich. Es sind vi.ele Fä'tle bekannt, in denen Personen, di,e 

an Kr,ebs litten, im Vertrauen auf die Wirksamkeit solcher 
Geräte ärztliche Hilf.e zurückwi.esen, Erst a� si•e dann ,er
kennen' mußten, daß die Geräte vollkommen wirkungslos sind, 
wo.ndten sie sich an den Arzt, der aber i'rn vorgeschrittenen 

Dieser sogenannte "Entstrahlungsapparat" beinhaltet ein paar 
Bogen Stanniolpapier und einen Kondensator, wie er mehr
fach in jedem Radioapparat vorkommt. Ein' Ingenieur ist der 
Konstrukteur dieses 11Therapieapparates11 mit dem Zauber-

namen ''Gammaflex'' 

Stadium .nicht mehr helfen k,onnte. Es ist daher unbedi•ngt not-
-w,endig; daß man besonders di·e Bevölkerun� am flachen lande 

,entspr,echend <1ufklärt. Die Wissenschaft stud11ert atle Strahlung� 
problerne und sie wendet auch ihr Auge�rn�rk den _ damit 
zusammenhängenden Fragen zu, also zum Be1sp1-el buolog1schen 

Effekten wi,e si,e durch, di1e Wünschelrute angezeigt werden, 
dem Ori,entierungssi.nn bestimmter Tiere ,und vi•eles andere.
Si,e geht bei di,esen Untersuchungen aber mit jene,rn Ma_ß 
von Kritik v,or, das unbedi1ngt notw,endig ist. Wer 1ni'ch_t d1,e 

notwendigen physik<1lisc'hen Kenntnisse besitzt, kann ,einfach 
nicht auf di,esern Gebiet ,erfolgr-eich täti'g sein, weil /es ihm 
an de·n notwendig,en Vorauss,etzurngen fehlt. Gerade in Oeste_r
reich wurde <1uf dem Gebi-ete der Strahlenfiorsohung _,und 
ihrer rnedizi:nischen Anwendung sehr wichtige Arbeit geleistet. 
Es muß d<1her dafür gesorgf werden, daß die Bevölkeru�9 
nicht durch •unv,erantwortliche Elemente zu Schaden kommt. 

Der Postamtsdirektor i. P. A. B. nahm zu seinem "Entstrahler" 
ein bißchen Lehm und Wachs, dazu einen alten Mes_singring 
von der Vorhangstange, steckte ein Glasröhrchen, gefüllt 
mit Olivenöl, hinein und fertig war das Wundergerät zur 
Bannung der furchtbaren Strahlen. Das Ganze in einem Holz
kasterl mit A. B. versiegelt, wurde als Universalmittel gegen 

die "krankheitserrcgendcn Erdstrahlen" gepriesen 
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Dieser 11 Entst1c1hler" enthält einen Rollkondensator. Das so 

konstruierte Gerät sollte einlad, um den Hals gehängt oder 

am Armgzlenk hängend getragen werden, dann würden alle 

''schädlidten Erdstrahlen'' unwirksam 

Non d oder. 
mechanische 
Weberei 

IID Im lW @ @: Im IK{@ ILIL@: Im � <e@ a
EINLAGE STOFFE 

Wien· 1, Rudolfsplatz 6 
F e r n r u f U 2� 0 35 

Ist Ihr Kind v.e.%.ltelvwtücAtig.1 
Von Gendarm WALTER ROD LAUER 
Landesgendarmeriekommando für Tir,61 

Wir wissen, daß viele unserer Si-edlungen, g-l"eichgültig, ob 
Städte oder Dörf.er, ous einer fernen Zeiit stammen, die prok
tisch fre.i war von dem Getriebe der T ech:nik, das wi,r heute 
landläufig als "Verkehr" bezeichnen. Viele unserer Siedlungen 
sind daher auch in ihrer Bauart den Anforderungen, die heut
zutage an das Str.ißennetz gestellt werden, nicht mehr aus
reichend gewachsen. Dies findet beredten Ausdruck vor allem i-n 
Unübersichüichkeit und Enge der Straßen sowie i·n unzuläng
licher Trennung von Fahrbahn und Bürgersteig. Gerade ober in 

solchen Verhältnissen i_st -es von vielfacher Notwendigkeit, unsere 
Kinder •entsprechend "verkehrstüchtig" zu machen. 

Es gibt heutzutag,e zahlreiche Familien, wo Vater und Mutter 
in Arbeit stehen und wo die Wartung der Kinder älteren Per
sonen, wie Großmüttern und Tanten, anvertraut ist. Solcher Ob
hut ist nun neben der natürlicherweise größeren Neigung zur 
Nachsicht auch eine auf dem Altersunterschied begründete 
Schwerfäl'ligkeit zu eigen, die die Ki•nder nicht selten auszu
nützen verstehen. In allen Fällen, besonders aber, wo ältere P-e.r
sonen die Kinder beaufsichtigen, oder gar, wo bestimmte soziale 
Umstände dazu geführt haben, daß die Kinder ohne Erwdcha 

s�_n,enbegleitung auf der Straße spielen und sich "herumtreiben" 
durfen, ist eine ganz entschiedene Erzi,ehung des Kindes von kleinst auf notwendig. 

So ist es bereits mit dem Augenblick, wo das Kind auf der 
Straße seine ersten Schritte glücklich durchgestanden hat, ang:e
zeigt, das "Handgeben" bzw. das "Handauslassen" vollkofllllTlen 
und einzig vom Willen des Erwachsenen abhängig zu machen 
- und wenn es auch darüber anfäng-lich -ein "herzz,ersägendes" 
Protestg-eschrei gibt. Gleichzeiti-g, soHten wir ouch beginnen, das 
Kind über die Begriffe "Bürgersteig" und "Fahrbahn" aufzuklären. 
Wir zeigen ihm zum Beispiel, daß "unten" nur die Radfahrer 
und die Autos fahren, daß "heroben" aber nur die Leute gehen, 
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der Vater, die Mutter usw. Auf diese Weise wird •es uns leicht 
gelingen, unsere SchützUnge zuerst durch geduldige Worte, dann, 
wenn nötig, durch Zurechtweisungen und schließlich nur durch
einen befehlenden Blick vom Betreten der Fahrbahn abzuhalten. 
l:rst wenn wir solches mit hinläng.ticher Sicherheit erreicht haben, 
kann man dem Kind auf dem Bürgersteig eine größere Freiheit 
gestatten. ·Für dieses Stadium bleibt aber strikt z--i becchten, daß
das Kind beim Ueberqueren der Straße erstens dazu angehalten 
wird, dem Erwachsenen noch auf dem Bürgersteig die Hand zu
geben und sie erst am jenseitigen Straßenufer auszulassen, 1:,nd
zweitens, daß es belehrt wird, vor dem Betreten der Fahr-
bahn nach links und rechts zu schauen, ob sich irgendein Fahr-
zeug nähert. Ist das Kind soweit an der Hand des Erwachsenen
erzogen, kann (mit Vorsicht) begonnen werden, das Kind ohne
Handgeben, aber in aufmerksamster Begleitung der Großen, die
Straße, auch die verkehrssichere, überqueren zu lassen. Es ist
hierbei ausdrücklichst darauf hinzuweisen, daß man dem Kind
auf der Fahrbahn nicht Hast und Schnelligkeit einbläut, sondern 
daß man die Kleinen übt, sich vorerst zu vergewissern, ob 
"etwas kommt", und dann sich langsam, das heiißt, in jeder 
Sekunde zum Stehenbleiben bereit, über die Fahrbahn zu be
wegen. Erwachsene, die ihre Kinder mi•t "Schnell! Schnell!" über 
die Str�ße hetzen und dabei glauben, den Kleinen Verkehrs
sicherheit zu vermitteln, sind, wve di·e Statistiken der UnfäHe 
beweisen, absolut irriger Meinung. Durch solcherlei "Antreibung" 
lernt das Kind niemals, die jewei,lige Lage auf der Fahrbahn g,e-
faßt zu überblicken und sich entsprechend. zu verhalten es wird 
vielme�r im Kinde ein Angstkomplex erzeugt, dessen F�lge ni"cht 
selbstsichere Verkehrstüchtigkeit, sondern ein nicht notwendiges � 
Ausmaß von Furcht vor der Fahrbahn sein wird das erst recht �• 
zu einem Unfall führen kann. Bereits in di,ese:n Stadium der 
Verkehrs_erziehung ist es zweckniäßig, das Kind beim Heran
nahen ·eines Fahrzeuges über den , voraussichtl,ichen Weg aufzu
klären, den dasselbe nehmen wird, bis es am Kinde vorüber ist 
deme�tsprechend wird das Kind lernen, zurückzutreten, stehen
z�ble1ben oder noch wei·terzugehen. Erst wenn es unter all 
diesen Bedingungen vielfach die Fahrbahn überschri•tten hat, ka:nn 
versucht werden, das Kind vollkommen al'lein über die Straßen 

gehen zu lassen. Dann •erst ,ist das Ki.nd in bezug auf die Fahr-
b�hn als Fußgä�ger verkehrstüchtig, dann kann man auch be
?,1nnen, dem K1,nd kleiner,e Besorgungen beim Kaufmann zu 
ubertragen oder es allein Besuche in der Nachbarscha-ft machen 
zu lassen. Der Großteil der Verkehrsteanehmer ist Kindern ge
g�nüber gewiß _sehr rücksichtsvoll. Es gibt aber nach wie vor 
leider auch Wildlinge. 

Aber nicht nur unseren Kleinkindern heißt es Verkehrssicher-
heit anzuerziehen. Auch die gr6ßeren Kinder' müssen immer 
wieder gewarnt werden : -einerl·ei, ob sie nun auf den Straßen 
der St_a_dt od�r des Dorfes, das an einer größeren Durch,zugs-
straße liegt, vielfach wie bl •ind rhren Reifen oder anderen Spi,elen 
nachhetzen, oder ob sie sich mit Dreirädern Tretautos Rollern 

oder Fahrrädern fortbeweg-en. Besonders de
1

n rol ler- �nd rad
fahrenden Kindern schärfe man ständig ein, auf der rechten Seite 
zu bleiben und beim Umkehren oder Einbiegen zeitgerecht ei1n 
Armzeichen zu geben. Auch auf die Gefahr des Kurvenschnei- � 
dens wei�e man hin sowie auf die erhöhte Rutsch.- ,und Sturv � gefahr bei nasser Straßendecke. 
. In je�em dieser verschiedenen "Verkehrse(ziehungsstadi-en" 
1st das Kind betont streng zu halten und der ,geringste Verstoß 
gegen_ die We1sung,en der Erwachsenen weniger mit Schlägen, 
als viel besser mit Verboten, wie Fahrzeugentzug und Haus
ar_rest, zu bestrafen. Es mag dies sehr hart klingen. W.ir Eltern 
mussen uns ober so verhalten denn die Gefahr in der die 
Kinder schweben, ist zu groß.' 

Wenn unsere schulfahrenden Kinder den Autobus, die 
Straßenbahn oder die Eisenbahn benützen müssen wir die Ki-n
d_er von ein�m zu w�iten Hinausbeugen 'aus dem, Fenster 1und 
einem �orze1t1gen Oeffnen der Türen abhalten. Das "Fenster
schauen in der fasenbahn birgt im übrigen für die Augen die 
G_efahr des Ruß- und Funkenfluges. Lassen wir daher die 
Kinde'. am offenen. Fenster weder i,n die Fahrtrichtung schauen 
noch 1n der Fahrtrichtung sitzen. Nicht ohne Gefahr i•st ,natür
lich auch der Aufenthalt von Kindern auf den Plattformen der 
immer wieder stoßenden Eisen- und Straßenbahn. Wollen wir 
m_it unseren _Kleinen eine Radfahrt unternehmen, so ist die gün
stigste Anbnngun·gsstelle des Kindersitzes zwi•schen Lenker und 
Sattel. Gewöh.nen wir hier das Kind von Anfang an daran, 
die Hände ruhig auf dem Lenker· zu halten und still zu sitzen. 
Di,e zeitgerechte Verwendung von Fußstützen und Sitzpolstern 
ist empfehlenswert, um gesundheitliche Schäden auszuschalten. 

Mögen alle Eltern und Erzieher diese so wesentlichen und 
den Kindern so einfach zu vermrttelnden Ratschläge beachten -
es würde dadurch gewiß eine weit geringere· Anzahl von 
schwerverletzten oder gar toten Kindern zu beklagen seln ! 

Dll!\Nl 

Zum Jahresabschluß legen die Landesgendarmeriekommanden 
im Sinne des Erlasses 214.279-5/50 vom 4. Oktober 1950 und 
gemäß § 42 der Kanzleivorschrift 1. Teil, Uebersichten über die 
im abgelaufenen Jahre von der Bundesgendarmerie erzielten 

wesentlichen Diensterfolge ,und gel>eisteten besonderen Dienste 
vor. Diese Uebersichten bi•lden eine Bilanz der im öffentlichen 
Sicherheitsdienst durch die Bundesgendarmeri,e erzielten Erfolge 
und Dienstleistung•en ,über Aufforderung oder aus eigenem An· 
triebe für Gerichte, Staatsanwaltschaften und Verwaltungsbehör
den wie auch verschi,edener im Sinne der Dienstvorschriften vor
ges;hriebenen Amtshan?lungen, 

Obwohl di•e Ausübu.ng der Pflicht oft unter den schwierig
sten Verhältnissen erfolgen mußte, so z-eigen die J1achstehend 
angeführten Zahlen dndeutig, daß sich jeder einzelne Genda,r
meriebeamte ohne Unterschi,ed des Dienstgrades voll und ganz 
eingesetzt hat um seine PHicht gegenüber Volk ·und Heimat 
zu erfüllen. 

W,enn auch Berichte und Bilanzen meist nur trockene Zah
len aufweisen, so geben nachstehende Ziffern bei einiger Be
trachtung eine übersichtliche Darstetlung und beredtes Zeugnis 
von den hervorragenden Qualitäten unseres Korps und seiner 
Angehörigen. 

Vorerst soll jener 7 Kameraden gedacht werden, die in 

Ausübüng ihrer beschw�renen Pflicht ihr Leben lassen mußten, 
wodurch sich die Zahl· der seit dem Jahre 1945 im Dienste 
.verunglückten oder ermordeten Gendarmeri-ebeamten auf 107 er
höht ha-t. Außerdem erlitten 43 Gendarmeriebeamte ebenfafü 
in Ausübung des Dienstes schwere Verletzungen. 

Nachstehe�d werden ouszugsweise die wichtigsten Daten 

aus dieser Uebersicht angeführt, 

Im obgelaufenen Jahr•e wurden 10.709 Verhaftungen wegen 
Verbrechen und Verg,ehen vorgenommen, 83,156 Anz-ei.gen wegen 

V.erbrechen, Verg,ehen und Uebertr,etungen sowie 227.359 An
zeigen wegen Verwaltungsübertretungen aus eigenem Antri-ebe 
erstattet. Ueber Aufforderung von Gerichten und Staatsanwaltschaf
ten wurden 114,626 bzw. über Auftrag von Verwaltungsbehör
den 799.984 Geschänsstücke behandelt. Zum Zwecke der Straf
rechtspflege wurden 9410 Hausdurchsuchungen vor-genommen. 
Zahlenmäßig wurden 405.455 Amtshandlungen nach dem Organ
mandatsverfahren durchgeführt, bei denen 1,850.455 S eiongehoben 

werden konnten. Bei Auffindung v,on Lei<;:hen wurden 1378, ver
irrten, abgängi,g,en und -entlauf.enen Personen 982, bei Unfäl'len 
14.978 und bei Elementarereignissen 2377 Interventionen vor
genommen, wobei 5179 Gendarmeriebeamte beteiligt waren. 

Jm alpinen Rettungs- und Bergungsdi-enst wurden bei 484 Ull· 
ternehmungen 257 Rettungen und 219 Bergungen durchgeführt. 

Die durch di,e Tätigkeit der österreichischen Bundesgendar
merie im Jahre 1951 zustandegebrachten Vermögenswerte be
laufen sich .iuf 13,827.924.62 S. An Anzeigen und ßericht.en 

wurden 4,034.230 Geschäftsstücke behandelt. 

Im Zug.e ides · Sicherheitsdienstes wurden 757.785 Fuß-, 
56.555 Fahrrad-, 5288 Ski-, 60.479 Kraftfahrzeug-, 425 Wasser
fahrzeug- ,u,nd 15.718 Eisenbahnpatrouillen verrtchtet. 

In Ausübung des Dienstes war i•n 134 Fällen die Ausführung 
von Waffeng,ebräuchen geg.en i;:3esetzübertreter 1nowendig ge
worden. 

üb.es,. di.e '()älitJlwl 

deJ< jj.Jl.e,w?i.elw.ehen (ßw�daFme1ci.e 

im (j-aluce 19 51 

Die bei der Bundesgendarmerie in Verwendung stehenden 
Diensthunde wurden in 313 Fällen angefordert, von denen in 

278 Fällen entsprochen wurde. Bei diesen Einsätzen konnten, 
67 Erfolge und 113 T eik:rfotge erzielt und gestohlenes oder ge
raubtes Gut in der Höhe von 113.098 S zustandegebracht wer--, 
den. Außerdem gelang ,es durch den Einsatz von Hunden 
einen Mörder und ,einen Räuber zu verhaften, Mi't Hilf.e von 
Gendarmerie-Lawinensuchhunden war es schli'eßlich mög!,ich, vier 
Personen aus Tiefen bis zu sechs Meter zu bergen. 

Diese stolze Bilanz soJII zeigen, daß die österreichische Bun
desgendarmerie auch im abgelaufenen Jahre nach wie vo� ihre 
Pflicht restlos erfüHt hat. 

W.�ig-e E,al&&e
FOR DIE 'OSTE RRE ICHIS CHE BUNDESGEND ARMERIE 

Sonderbekleidung für clie österreichische Bundesgendarmeriz 
(für Diensthundeführer der Lawinensuchhunde) 

Unter Bezug auf den hstg, Erlaß, ZI. 208.409-5/51 vom 
1·0. April 1951 wird für die Diensthundeführer, deren Dienst
hunde bereits als Lawinensuchhunde ausgebildet und verwendet 
werden, zusätzlich zu ihrer Sonderbekleidung ,nachstehende 
Sonder-bekleidung norm i.ert: 

a) 1 Anorak, gendarmeri,egra:u, 
b) 1 Paar graue Wollfäustlinge mit langen Stutpen, 
c) 1 Paar graue w<llsserdichte Ueberfäustlinge mit langen Stul

pen und Verschluß, 

d) 1 Schneebrille (Alla,isbrille) mi,t grünen Gläsern. 

Bezüglich T ragen Anforderung, Ausgabe, Pflege, lnStdnd

hal,tung und Evidenzhaltung di,eser Sonderbekfefduns,ssorten gel

ten die Bestimmungen des· eingangs angeführten Erlasses. 
In diesem Erlaß sind ols Punkt 12-, die ,mgeführt.en Sonder-

bekleidungssorten "F ü r D i e n s t h u n d e f ü h r e r v On L a  -
w i n e n s u c h h u n d en" entsprechend vorzumerken. 

lnspektionsdienst an Sonn- und Fei.?rtagen, Ersatzruhetag

Dem, Bundesministerium für Inner-es, Ge.neraldirektion für die 

öffentliche Sicherheit, ist zur Kenntnis gelangt, daß �endarmen:
-

beomten, die on ,einem Sonn- oder gesetzlichen Feiertag lnspe • 

tionsdienst verrichten kein Ersatzruhetag gewährt wird. 

Als Ablehnungsg
1

r.und wird hierbei auf den hstg ... Erta�, 

ZI. 159.815-5/46 vom 17, Februar 1947 (A V. f. d. 0· Bun ·

Gend. Nr. 2/47, fort!. z. 7), Abschnitt 1, Punkt 8, Abs. 1, 

nach welchem für ,einen solchen Dienst ein Ersatzruheta� nur 

nach Zulässigkeit des Dienstes gewährt werden kann, verwiesen,

Unter Bezug auf den . Erlaß des Bundeskanzleramtes vom

31 .. März 1927, Nr. 174.495/1926 (,".-. V. der GZD. Nr. 2/27'. 
f,ortl, Z. 8) wird der Punkt 8, Absatz 1, letzter Satz des ob

a·ngeführten Erlasses wie f,olgt abg.eändert: 

F 1 . • S _ oder gesetzlichen 
o ls der lnspektionsd1,enst an einem onn 

D Feiertag verrichtet wurde, ist dem Beamten je nach der a u
h

er 
~' 1 · · · h 1·b b ' aanzer Ersatzru e, ues nspekt1onsd1enstes ,ein a, er zw. ;ein „ 
tog zu ,gewähren. 

•



KAR.Tl 
Von Gend.-Oberst WILHELM WINKLER, Alpinreferent des Gendarmeriezentralkommandos (Schluß) 

Noch einige praktische Winke für das Profilieren: Die mit einem Papierstreifen aus einer Karte entnommenen Schnittpunkte der Basislinie mit den Schichtenlinien werden zweckmäßig mit fortlaufenden Zahlen beE:eichnet. Diese Bezeichnung vermeidet lrrurngen und ermöglicht ein bequemes und übersichtliches Arbeiten. Bei gutem Augenmaß- braucht man auf die Basislinie keine senkrechten Linien errichten, sondern man trägt senkrecht über den Marken auf der zutreffenden Höhenlinie den Endpunkt ,iuf. In den bisherigen Beispielen wurde immer in der Fallinie des Hanges oder in der Richtung des fließenden W<1ssers profiliert. Man k<1nn selbstverständlich mit einem Schnitt einen Hang auch in einem spitzen Winkel schneiden und davon sein Profil dar-
Jicf-;fbarkeif von Gel ändepunP.fen 

C 
Jch ulzhütte -----

----· 
J1chffz'n1e _ ----- -

--
--· 

a ___ _ 

Jfandorf Bild Nr. flt 7tellen. Wohl die wenigsten Wege oder Stei,ge im Gebirge führen1n der Fallini-e bergan oder bergab. Die Konstruktion eines Profils im spitz,en Wi,nkel zu den Schichtenlinien 'geschieht nach 'dengleichen Grundsätzen wi·e ei•n solches in der Falli,ni-e ei1nes Ha,nges. Da sich die Abstände zwischen zwei Schichtenlini-en im spitzen Wi.nkel naturgemäß verlängern, verkleinert sich selbstverst_ändlich der Geländewinkel, da -er ja den Hang in schiefer Richtung schneidet. A ,lJlf diesen Umstand ist beim Profilieren be;10nders zu achten, de geracle im Winter die tatsächliche Hangneigung (Fallrichtu,ng) wegen Lawi,nengefahr besonders wissenswert -ist. Verläuft ein Schnitt auf der Karte parallel mit einer Schichtenlinie,' so ist der Geländewinkel gleich Null. . Ebe�so ist das Profili,eren nach einer gewundenen Linie gleichwie bei einem geraden Schnitt. In der Profildarstellung wird diegewundene Linie i_n x-beliebige Ger<1de zerl-egt; di-ese ergeben5?1a_nn ouf einer Zeich-nu.ng aneinandergereiht die gesamte Pr,:if1!l1.n1e der Geländeform ohne Rücksicht auf die geogr.iphischenRichtungen. Ein solches Profil ist im schwierigen Gelände entlang den Teilstrecken einer Kursskizze für die Orientieru.ng imNebel und Sturm von unschätzbarem W-erte. Die . prakt!sche Verwertung solcher Pr-ofite _ liegt nicht nur ind_er z,e1ch_�er1schen_ Darstellung der Steigung,en oder Senkungene1n:_s Gelandes, -ei.ner Straße oder eines Weges, sondern in dert�tsachl1chen Ermittlung der wirklichen Länge ei·nes Weg,es odereiner �oute. _ Da olle -neu,zeitlichen Karten im geometrischenGrundriß gezeichnet sirnd, kann die wirkliche Länge einer Streck einer Straße oder -eines Weg-es nur da.nn direkt au-s der Kar:�entnommen w_erden, wenn diese Geländelinie in der Waagrecht�n oder �onzo�talen liegt. Horizontale Flächen auf einer Kartes1_nd, d<1 sie bei einem a•ngenommenen s-enkr-echten Lichteinfalln1�t bes_chattet werden, weiß dargestellt uncl weisen keine?ch1chtenl
1 -nien auf. Alle geneigten Flächen hingegen sind je nachihrer Neigung zur h�rizontal.en F_läche _entweder toniert, geschummert oder schraffiert •1.md weisen einen deutlichen Schichtenplan cuf. . A.us de_n A:b�tänden der Schichtenlinie� kann bei entsprechender Uebung 1m Kar�enlesen schon u-ngefahr auf die Geländeneigung i,n Graden geschlossen werden. Aus geneigten Hängen aber ka-nn die wirkliche Länge einerStrec½e nur ?urch die Darstellung der Geländelinie im Profil _also 1m Schnitt - vermittelt werden. · , So _wie die Basislinie auf der Karte, so erscheint .iuc;h d·ieäargestellte Geländelinie im Pr-o'fil im jeweiligen Ka,rtenmaßstabIhre Länge in Millimetern muß daher -entweder mit dem Mctß:st<1b multipliziert oder du:f den Kartenmaßstab übertragen werdenum die wahre LängE: in <;/,er N�.tyr zu ermitteln. 

10 

Oft ist es notwendig, zu wissen, ob von einem bestimmten Kartenstandort aus ein Berg, eine Schutzhütte, eine Kirche oder ein anderer Ort gesehen werden kann. Hier gibt auch wieder eine i,n di-e Karte .ils Profilschnitt eingezeichnete Sehlini-e die allerbeste Auskunft. Di·e Sehli.nie verläuft aber immer in gerader Richtung. Auf besonders weite Entfernungen müßte daher bei der Darstellung der Sicht'barkeit e1nes Berges oder eines Objektes die Erdkrümmung berücksichtigt werden. In unserem Beispi,el la,u,tet die Frage, ob eine Schutzhütte vom Geländepunkt a <liUS über eine Bodenwelle hinweg gesehen werden kann. (Siehe Zeichnung t:-lr. 14.) Aus der Zeichnung geht hervor, daß die durch ddJS Profil d<1rgestellte' Sehlinie zw<1r über das Gelände, auf dem das Schutzhaus steht, hinweggeht, aber auf das Dach des 5 m hohen Hauses noch ouftrifft. Das Dach des Schutzhauses müßte al9o gesehen werden, sofenn es sich in der Farbe von cler Umgebung abhebt und nicht ,natürlicher Pflanzenbestand die Sicht verhindert. Zum Zw:cke der Bestimmung der Sicherheit eines Ortes kann •ein Profil der Höhe nach in ei'nem willkürlich größer-en -und möglichst praktischen Maßstab gezeichnet werden. Der Basislinie nach .iber ist der Kartenmaßstab ei.nzühalten. Es ist also die aus der Karte entnommene Basisli.ni-e zu verwenden. . Dur?1 die willkürliche Vergrößer:ung des Höhenmaßst.ibes w1:d �-1ne Sehlini·e ,nicht verz-errt, wohl aber die praktische Arbeit bei großter Genaui-gkeit leicht gemacht. Werden von -einem Gipfel aus rings im Kreise zu den umliegenden Höhepunkten oder Objekten Profile für die Bestimmu,ng der Sichtbarkeitsgrenze gezeichnet ,oder durch ei.nfache Schätzu,ng festgestellt, so ·ergeben diese den Gesichtskreis oder die Aussicht. Diese Profile können i,n aller Ruhe vor Antritt einer Tou-r zurechtgelegt werden. 
Der praktische Profilmesser Die zeichnerische Tätigkeit des Profilierens erfordert in der Regel sehr viel Zeit und im kleinen Maßstab große Genaui-gkei't. Für Ori-entierungszwecke ober ist es oft notwendig, daß rasch und genau- die notwendig-en Pr-ofile aus der Karte entnommen werden. Diesem Zwecke dient der Pr,ofilmesser, der ouf ei,nfache Art und W-eise für jeden Kartenm.ißstab ·entworfen werden kann. Bei der Verw,end.ung d!es Pr.ofi,lm·essers ka.nn die zeichnerische Tätigkeit entfallen, weil das Böschu.ngsdreieck sofort mit der 
proJ'lmes1er 
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Bild Nr.15 

Geländeli·nie (wahre Strecke i-n der Natur) uind der Größe. des Böschungswinkels (Ha,ngnei,gU1ng) · ermittelt werden kann.Di·e Konstruktion ei,nes Profilmessers wird wie folgt ausgeführt: 1. Im Scheitelpunkt der Basisl-hni ,e ,und der Höhe liegt derrechte Wi·nkel des Böschungsdrei,eckes ,und som,it der Nullpunktfür den Karte1;1m<1ßstab und die Schichtenhöhe. Vom Nullpunkt aus wird nun nach li,nks - entlang der Basislinie - der Maßstab 1 :25.000 in der für das Profili,eren nötigen Länge aufgetragen. Auf der senkr-echten Linie (Höhe) werden di,e Abstände der Schichten i.m Maßstab' 1: 25.000 gezeichnet. Hierauf wird im linken Endpunkt der· Basislinie bei 1000, 1500 m ,u.sw. die Winkel-einteilung (Transporteur) bis zu 90 Grad konstruiert. 

• 

tl! 
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Somit ist der Profilmesser für eine Alpenvereinskarte im Maßstab 1: 25.000 für den praktischen Gebrauch fertig. Bei der Konstruktion eines Profilmessers im Maßstab 1: 50.000 wird auf der Basislinie dieser Maßstab aufgetragen. Die Höhenlinie erhält die im Maßstab 1 :50.000 umgerechneten Werte der Abstände der Schichten ei,ngezeichnet. Das praktische Profil-ieren auf einu Karte mit einem solchen Profilmesser geschieht auf folgende einfache Art u,nd Weise: (Siehe Zeichnung Nr. 15.) Zu-erst wird in der Karte jene gerade Linie (Basislinie) festgestellt, von der man ein Prdil benötigt. Sodann wird der Profilmesser auf den Schichtenlinien angesetzt. Nun wird auf der Basislinie mit dem aufgetragenen Kartenmaßstab der Endpunkt des Geländeschnittes bestimmt. Somit steht die Länge der Basislinie im Maßstab 1: 50.000 fest. Aus der Anzahl der durch die Basislinie durchschnittenen Schichtenlinien kann die Höhe des Böschungsdrei-eckes bestimmt werden. Da auf der senkrechten 'Lini-e (Höhe) vom Nullpunkt aus die Abstände der Schichten im Maßstab 1: 25.000 aufgetragen sind, kann somit auch dieser Endpunkt bestimmt werden. Somit ergibt die Verbindung beider Endpunkte durch eine Gerade die Gelände- oder Pr-ofillini,e mit ihrem Neigungswinkel (Geländewinl<el) zur horizontalen Basislinie. Der so gefundene Geländewinkel kann durch di,e Parallelverschiebung mit zwei Dreiecken oder einem Dreieck und einem Lineal auf den am linken Endpunkt gezeichneten Transporteur in Graden gemessen werden. Erhält man aus einem Profil im Maßstab 1 :25.000 keine ausr-eichend genauen Werte, so kann man mit dem gleichen Profil-,� messer den Maßstab auf -einfache Weise vergrößern. Nimmt m3n zum Beispiel au.f dem Profilmesser_ sowohl di.e Länge der Basislinie als auch die Höhe doppelt, so ist das Böschu.ngsdreieck im Maßstab 1 :25.000 dargestellt. Selbstverständlich hat dann auch die Geländelinie den Wert i,n diesem Maßstab. Für Orientierungszwecke ist es oft notwendig, einen in der Natur begangenen u,nd in sei,ner Länge durch Schr-itte usw. festgestellten Weg auf der Karte zu übertragen, um so den genauen Kartenstandort zu finden. Ei-ne vollkommen ebene Strecke in der Natur kann selbstverständl/ch, ·u-mger-echnet auf den Kartenmaßstab, sofort in di,e Karte übertragen werden, weil ei,ne horizontale Strecke in der Wirklichkei•t auf einer Karte •nur um den Kartenmaßstab verkleinert dargestellt ist. Geneigte Hänge aber ,erscheinen -auf der Karte, je nach ihren Böschungswinkeln, nur i,n ihrer Projektionslänge auf. Man benötigt daher zur Uebertragu,ng einer geneigten Strecke auf eine Karte auch ihren Gelände- oder Böschungswinkel. Zu diesem Zwecke wird in der Natur ,nicht nu·r di,e Länge des zurückgeleg,ten Weges, sondern auch der NeigUJngswi-nkel dieser Wegstrecke zur Horizontalen (also der Geländewi-nkel) mit einem KMnometer oder e·iner Uhr gemessen. • _ Somit sind die Bestimmungselemente ,eines Böschu,ngsdreieckes, und zwar -eine Seite u,nd· zwei Wi1nkel (Geländelinie, Böschungs-winkel und Winkel zu 90 Grad). geg,eben.Mit dem Pr-ofilmesser kan-n nun ohne zeichnerische Tätigkeit die Länge der Basislini,e und der Höhe bestimmt werden. Zu� diesem Zwecke legt man die in der Natur festgestellte -und auf'il-.."IIIIP1 den Kartenmaßstab umgerechnete Geländelinie mit dem gemessenen Geländewinkel am Transporteur an. Die Neigung der Geländeli,nie wurde somit i,n Uebereinstimmu,ng mit der Natur aufdem 'Profilmesser genau fixiert. Da die Geländelinie i.n ihrer maßstäblichen Länge auch feststeht, wird sie mit zwei Dreiecken ode_r :inem Lineal und einemDrei-eck so J.ange parallel verschoben, bis ihre Endpunkte mit der Höhen- und Basislifli·e zusammenfallen . Di-e Länge der so ermittelten Basislinie -entspricht SQJ!lit der Länge der auf der Kartedargestellten geneigten Geländelinie. Ebenso kann die überwundene Höhe (Tiefe) in Metern -au,s der Höhenlini·e abg,elesen werden. Di-e _Uebertragung der sogefundenen Basislini-e au_f _ _  die Karte erg16.t somit den neuenKartenst.indort. Die dabei uberwundene Hohe oder Tiefe kannzur K-ontr,olle benützt werden. , Das Böschungsdrei,eck ka�_n ab_e� auch mit der in der Naturermittelten Wegstreck: (Gelandel1:n1e) und -�er dabei überwu,ndenen Höhe oder T1-efe, die mit dem Hohenmesser gemessenwird konstruiert werden. Für die Konstru-ktion des Dreieckessind' somit wi -eder drei Elemente gege?en, und zwar die Geländelinie die Höhe und der Winkel zu 90 Grad.Nun �ird das Böschu,ngsdreieck wie folgt konstruiert:Die Länge der Geländel•i-nie und Höhe i-n Metern wird aufden Kartenmoßstab umger-echnet. Im Maßstab 1 :25.000 ist 1 mmLänge oder Höhe im _ Bös_chu_ngsdrei:_ck gleich 25 m i1n der Natur.Sodann trägt man d-1-e in ihrer Lange ,noch unbekannte Basislinie als y;<1agrechte Uni1e auf und errichtet <1n einem angenommenen Endpunkt den rechten Winkel. Nun wird an diesem_ Endpunkt di,e Höhe aufgetrogen und. in ihrer Länge fixiert. Somit

Hunderttausende Männer greifen 
jeden Morgen noch Elido Rasier
creme, denn sie wissen: Elido Ra
siercreme erweicht selbst den sprö
desten Bert im Nu und macht des 

: Rasieren leicht. Selbst empfind
lichste Heut bleibt ohne Spannen 
und Röte - wird wundervoll glatt. 
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tn neuer Packung - die große Tube für 100 Rasuren ist -ein Endpunkt der Geländelinie gegeben. Wenn nu.n die in i-hr-er Länge bekannte Geländelini-e von di,esem Endpunkt miteinem Zirkel oder einem Lineal aufgetragen wird, so schneidetsie die Basisli•nle in -eiinem Punkte. Somit steht die Länge derBasislinie fest. Der von der Geländeli•nie und der Basisli-nie eitngeschl,ossene Winkel -entspricht der Hangneigung in der Natu,r i:n Graden. Durch die Uebertragu,ng der so gefundenen Basislini,e auf die · Karte fi-ndet man •wieder den ,neuen Kartenstandort. Der ermittelte Geländewinkel ka-nn zur Kontrolle benützt werderi,Wer seinen St<1ndort in der Natur mit der Karte oder Skizzenicht vergleichen kann, hat di,e Ori-enti,erung verloren. Ein Alpinist muß daher immer in der Lage sein, ei-ne al.JIS der Karte -entnommene Basislinie als Geländelini:e i.n di-e Natur oder eine inder Natur begangene Geländelinie als Basisli-ni,e in die Kartezu übertra_gen. So steht jederzeit sowohl der Gelände- als o•uchder Kartenstandort fest und ma•n weiß immer, selbst bei Nebel-oder Sturm, Tag oder Nacht, wo man sich befindet ,und wie manzu gehen hat. Man unterscheidet daher für eine sichere und ei,nwaF1dfreie Orientierung zwischen den Horizontal- -und den Verti-kalwinkeln.Die Horizontalwinkel werden mit ei-nem Kompaß gemessenund ergeben jeweils die Größe der Abweichu-ng i,n Gradenvon der immer gleichbleibenden Nordrichtung. Diese Winkelliegen auf der Karte in der Kartenebene, also horizontal oderwaagrecht, und in der Natu,r in -einer gedachten Ebene, die demgerade inneh.ibenden Standort entspricht.Die Vertikalwinkel -hingegen werden in der Natur mit einemKlinometer oder einer Uhr gemessen od'tr aus einer Karte milteinem deutlichen Schichtenlinienplan durch das Böschungsdrei-eckkonstruiert.Die Basislinie li,egt sowohl auf der Karte als au.eh in derNatur immer wa•agrecht oder horizontal, die Höhe steht au-f ,dieser Lini-e lotrecht, das i-st im Wi,nkel von 90 Grod und dieGeländelinie z-eigt die Neigung (Steigung oder Gefälle) in derNatur an.Bei einer vollkommen ebenen Fläche ist der Geländewi,nkel 0.Bei einer senkrecht�n Wand 90 Grad. Die dazwischenliegendenHangneigungen liegen daher zwischen, 0 ·und 90 Grad. Ei,n Horizantalwinkel wird mit dem Kompaß je Jflach der Abweichung vonder Nordrichtung bis wm vollen Winkel von 360 Grod gern-essen. Ein Vertikalwi-nkel kann höchstens 90 Grad betragen.
Berichtigung zur Februar-Fortsetzung auf Seite 19 
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D E R Z E N T R A L S T E L L -E F O R BRANDVERHOTUNG 

Brandursache: 

Mängel an elektrischen Anlagen
II. Teil

M 
Ein� Ueberlastung v,on Geräten ist nur bei ele}trischen _aschinen denkbar, di-e eine veränderte Stromaufnahme haben 

W1e ZU B . · 1 U -
1 

d 
m e1·sp1·e /V\otor,en. Die Ueberlast•ung kann nur durch 

�n Betrie� entstehen und dem Bedienungspersonal nicht ver-.' rgen bleiben. Ebenso kann die brandgefährliche Uebedastur:1g 
rner Leitung ,nur durch Anschalten ZU vi,eler oder zu starker 
M

romverbr�uchi:=_r -en�stehen, _ist also nicht zu übersehen. Das 
hrkm.il einer uberh1tzten Leitung ist stets eine gleichmäßig ver

_
sc iorte Isolierung über die ganze Länge dieses Zweiges und 

8u .. an den Stellen der Leitung, di-e mit dem, Feuer nicht i.n eruhr\Jn_g gekommen sind. Schmelzp•erlen treten hiebei nicht .iuf. 

b 
Es i�t jedoch möglich, da� .nicht di,e ganze Leitung, sondern loß e!_ne mang,elhafte Verb1,ndungsstel'le durch den Stromfluß 50 erwarmt wurde, _ da.ß sie als Zündqu-e!!e in Betracht gezogen werd_en muß. -In d1�_sem Fall zeigt die Lerterisolation an der 

terb1ndungsstelle starkste Zerstörungen, -äi,e von der V _ 
i�

njungsstelle _weg .i.tl
!fläh _l!ic:h -�-eringer werden und schl-ießl;h 

L 
. ie unze�storte lsol1erhulil'e ubergehen. Kann eine mangelhafte eit�ngsverb1ndu,ng (zum _ Beispi<el Verwürgen der Prähte) nach

[ewiesen werden _ und v1-elle1cht .iuch eine leicht entzündlich 
B:Jerung 1n unmittelbarer Nähe, so ist di�- wahrschei'nlich! 
s· .

h
ndurs�che gefunden, wenn etwaige sonsti,se Ursachen mit 1c erhe1t .iusgesch1,eden werden können. 

_ Vorqussetzung für die brandgefährliche Ueberhitzun8 ei 
�eitung ist .illerdings ei,ne •unvorschriftsmäßii'3 starke (geflick�=j icherung. D.igesen kann eine mangelhafte Lei-bungsverbindun schoti durch den ir.orm.i!en Betriebsstrom z,ur Brandgefahr werde�� 

. Die· weitau7_ häufi,gere und gefährlicher,e Brandursache ist, .61� scho_� erwahnt, d.is _ Auftreten eine� Lichtbogens. Er -entsteht eim Le1tungsbruc_h, bei lockerer Beruhrung zweier Leitungen o�er durch lsolat1onsschaden, wenn di,e Betriebsspannung au _ _0eicht, den Luft- oder lsolationszwisch.enraum zu durchschlage� 
b 

ank_ de·r ho�_en Temperatur - dieses Stromüberganges kann' e; ere1ts zur Zundung kommen, wenn der Licht-bogen ·auch nur s_�kundenl.ing besteht. Die Gefahr wird .iber um so größer, je !ang�r der Lichtbogen stehen bleibt. Dabei wird auch di-e vor
ibchnftsmäßige Sicherung nicht .i,nsprechen, wenn der Licht
b

ogen in größer-er Leitungsentfernung auftritt, oder ein Ver-
r.iucher in Reihenschaltu.ng mit dem Lichtbogen zu lieg,en kommt. 

An der Entstehu.ngsstelle des Lichtbogens treten bei �upf.er·und Eisenleitungen typische Schmelzperlien .iuf. Aluminium- und 

Zinklei.tungen verbr,ennen. Liegt die Leitur1g i,m Isolierrohr, so 
wird .in der Stelle des Lichtbogens das Rohr geschmofz,en und 
die Ränder der Schmelzstelle durch den entstehenden Gasdruck 
nach außen aufgebläht. 

Die Isolation der Leiter s -elbst ist mei·st nur auf einer kurzen 
Strecke verbrannt. Der Lichtbogen schmilzt auch Stahlpanzerrohr 
(Dachständerrohre), wobei Schmelztropf.enbildu.ng und Anlauf
farben auftreten. Dies i-st ein typisches Zeichen hoher lokaler 
Erhitzung. Schmelztropfenbildung an Eisen und Kupfer sind ein
deutige Zeichen' •eines elektrischen Lichtbogens ,und treten im 
gewöhnlichen Feuer ,nicht auf. 

Im _Gegen·satz dazu wird bei Durchrostung ,ei·ne Schwächung 
der W.iridstärken feststellbar sein. 

, Leider gibt es kein Rezept, nach dem ' eine elektrische Brand
ursache ermitt�lt werden kann. Je ,nach Anlage und Betriebs
zustand muß h_!e� verschi,eden vorg,egange.n _werden. Es ist -
deshalb zweckmaß1g, zu solchen Erhebungen die Fachk:ute der 
Br.i ndverhü tu ngsd i enststellen beizuziehen. 

Als .il'l1gemeiner Hinweis mag vielleicht fol.gende Ueberlegung 
w-ertv,oll sein. Wenn in einer elektrischen Anlage plötzlich 
der �trom ausfällt, indem das Licht ausgeht, der Motori stehen
bleibt oder der Radioempfang ,nach heftigem Pr.isseln .i,ufhört 
und kurz darauf Feuerausbruch gemeldet wird, so kann mH 
einig,er Sicherheit .iuf ei,ne elektrische Ursache geschlossen 
werden. Ist es dagegen um1gekehrt, .ilso das ,elektrische Licht 
während des Br.in.des noch int.ikt und verlöscht erst ,während 
der Löschaktion, dann ist die elektrische Ursache nicht sehr 
wahrscheinlich. 

In allen Fäl'len, in denen der Verdacht auf eine elektrische 
Br.indursache vorliegt, ist ,eine g-enaue Untersuchung des Brand
schuttes und der Brandruinen ,notwendig. Wertvoll ist di-e 
Erstellung eines Gebäudeplanes (Grundriß), der .den Verlauf 
der elektrischen L-e,itungen mit al'l,en Auslässen enthalten soll. 
Eigene Beobachtungen und Aussag,en der Benützer werden 
einander ergä.nzen und di,e Rekonstrukti·on der elektrischen An" 
lage ermöglichen. W-erden noch •entsprechende Funde von ver
schmolzenen Leitungst-eilen gemacht, s-o kann damit meist di-e 
Br.indausbruchsstell_e ang-egeben werden. 

Abschließend s0i noch erwähnt, daß aus versicherungstech
nischen Gründen auch Brände durch elektrische Heizgeräte in 

• diese Branduriachengruppe gezählt werden. Di,e Ermittlung sol·- � 
eher subjektiver Ursachen ergibt im allgemeinen kei,ne Besonder
heiten-, da der Brandherd meist ,eing,ekreist und Ueberreste des 
Heizgerätes auffi-ndbar sein müssen. 
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Der Waffengebrauch 
Von Gend.-Bezirksinspektor ANTON BREIT 

Bezirksgendarmeri�kommandant in Scheibbs, Niederösterreich 

Nach Artikel 8 <des St.iatsgrundgesetz-es vom 21. Dezember 
1867, RGBI. 142, ist di·e Freiheit der Person gewährleistet. 

Der Waff.engebrauch richtet sich •nicht nur gegen di-e Gesund
heit, sondern auch gegen das Leben des Menschen. Er ist daher 
der schwerste Eingriff in di·e Rechte des Staatsbürgers, w.is k:l.ir
aus hervorgeht, weil die Todesstraf,e nur für gewisse Delikte 
verhängt und bis 1950 befristet war. Daraus -ergibt sich, daß der 
Gendarm mit dem Recht des Waffengebrauches sehr weise um
g-ehen muß. Mit Recht muß daher vom Gendarmen die �enaue 
Kenntnis seiner Vorschriften und insbesondere der des Waff.en
gebrauches gefordert werderi. 

Ueber den Waffengebrauch selbst geben der § 12 des GG 
sowie die §§ 26, 48, 66 und 67 der GDI Aufschluß. 

Der Waff,engebrauch zerfällt in den Waffengebrauch einer 
Gendarmeriepatrouille, eines Gendarmeriepostens und ei,ner Gen
darmerieabteilung. 

In diesem Artikel soll! jedoch nur der Waffengebrauch einer 
Gendarm�riepatrouille behande'l't werden. 

Nach der neuen Fassung des § 16 der GDI hat die PatrouiHe 
in der Regel aus zwei Gendarmen zu bestehen, was, bei den 
tlerz-eitigen Sicherheitsverhältnissen ein Gebot der Notwendig
keit ist. 

Der § 12 des GG vom 25. Dezember 1894 gibt dem ,im 
Dienste stehenden Gendarmen das Recht, unter den gebotenen 
Vorsichten in folgenden FäHen von der W.iffe Gebrouch zu 
machen: 

1. Im Falle der Notwehr, zur Abwendung eines gegen seine 
Person gericht�t-en Anschlages, oder das in gefährlich-er 
W-eise bedrohte Leben .inderer Personen zu schützen. 

2. Zur Bezwingung -eines .iuf die Ver,eitelung seiner Dienst
verrichtung abzielenden 'Widerstandes. 

3. Zur Vereitdung von Fluchtversuchen gefährhicher Ver
brecher, insof.ern kein anderes Mittel zu deren Anhaltung 
vorhanden ist. 

Waffengebrauch im Falle der Notwehr 

Im Sinne des § 12 des GG ist Notwehr die Abwehr eines 
bereits begonnenen ,oder unmittelbar bevorstehenden tätlichen 
Angriffes gegen den Genda-rmen, o,der das in gefährlicher Weise 
bedrohte Leben anderer Personen. 

Damit von Notwehr überhaupt gesprochen werden kann, ist 
erf,orderlich 

1. ein tätlicher Angriff, 
2. dieser Angriff muß gerichtet sein: 

.i) gegen die Person _des Genda_rmen, dessen persönl.iche 
Sicherheit durch d iesen Angriff gefährdet wi,rd 

b) gegen das in g-efährl-icher Weise bedrohte Lebe� ande-
rer P,ersonen, 1 

3.' der Angriff muß •ein gegenwärtiger oder unmittelbar be
v,orstehe.nder, nicht bereits abg,elaufener sein. 

Der Begriff Notw,ehr wird im § 65 GDI noch ,näher erläu
tert. "Notwehr tritt ein, wenn der Genda.rm von einer oder 
mehreren Personen tätlich angegriffen wi,rd, das heißt w.enn 
beabsichtigt wird, ihn mit Händen an�ufassen, zu schl.i�en, ani 
Körper zu verletzen, zu _ _  entwaffnen _oder zu töten. 

Die Beurteilung hieruber, ob die vorher .ingeführten um
stände vorliegen, muß natürl.ich dem Gendarmen überkissen 
werden. 

Im § 65 der GDI sind dem Gendarmen aber auch, in die�er 
Beziehung g -ewisse Grenzen gezogen. Es wird ihm dari,n zur 
Pflicht gemacht, die W.iffe nur dann zu gebriluchen, wenn l9elinde 
Mittel fruchtl-os ang-ewendet wurden. Aber auch dann m-uß er 
zuerst v-on der m-inderg\!fäh:l,ichen Waffe q;ebrauch maGhen, wo
bei es noch entscheidend 1st, ob •und mit welcher Waff.e der 
Gesetzesübertr-eter versehen ·und wie er sie gegen den Gendar.� 
men .inz-uwenden beabsichtigt. Daher hat der Gendarm den 
Gebr.auch ,und die Richtung der W.aff.e -möglichst zu berechnen, 
um d.is Leben des Menschen tunlichst zu schonen -und ldas .inde
rer nicht zu gefährden. Trotzdem . muß aber di-e Waffe lder-art 
gebraucht werden, daß die Kampfunfähigkeit des Gegners erzi,elt 
und die Renitenz gebrochen wird. · 

Verglichen mit dem § 2 des StG ergeben sich folg-ende Unter
schiede: 

1. Während. im § 12 des GG nur von einem. �tätl-ichen Angriff 
die Rede ist wird im § 2 des StG ein rechtswidriger 
gefordert. Ei�e Verhaftung oder Hausdurchsuchung, wäre 
im Sinne des Staatsgrundgesetzes als ein rechtswidri!ger 
Eingriff in die Rechte des Staatsbürgers anzusehen, doch 
ist di-eser Eingriff unter gewissen gesetzlichen Voraus
setzungen zulässig. Daher gibt es gegen einen solchen An
griff nach dem § 2 des StG kein Notwehrrecht. 

2. Im § 12 des GG ist der Gendarm selbst oder das i1n 

gefährlicher Weise bedrohte Leben .inderer Personen 
das Objekt. Nach § 2 des StG kommen als Objekte di•e 
notwehrfähigen Rechtsgüter Leben, Freiheit und Vermögen 
in Frage. 

3. Die Grenzen der Notw,ehr nach, § 12 des GG :sind eng-er 
gezogen .i-ls im: § 2 des StG, weil v•om Gendarmen al-s 
Träger -einer Waffe ein gewisser Mut vorausgesetzt wer
den muß. 

Hierüber spricht auch der § 48 der GDI, in welchem gefor
dert wird, daß der Gendarm mit Mut und Entschlossenheit <i9.:>
wie pfl.ichtrnäßiger Aufopferung eimchr-eiten muß und sich niemals 

durch Rücksichten auf sei,ne Person von der Erfüllung sei,ner 
Dienstespflicht abwendig machen lassen darf. 

Walfeng-ebrauch zur Bezwingung eines Widerstandes 

1-m § 65 der DGI wird hierzu folgendes erläuternd .in.ge
führt: 

Der Gebrauch der Waffe ist gestattet zur Bezwingung eines 

�uf die Vereitdung seiner Dienstespfl:ichten .ibzielienden Wi,�er
standes, also eines s•olchen Widerst.andes, in wekhem beabsich
tigt wird, den Gendarm an· der Durchführung einer bereits he-

"" p;ald,dcl, ... 
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g,onne nen ode r unmitte lba,r be vorste he nden Dienste sve rrichtung zu 
ve rhinde rn. 

Der § 12 des GG und § 65 GD! sprid,t ,nur von eine m 
Widerstande , also weder von einem aktive n, noch von einem 
passiven. Es könnte dahe r unte r gewisse n Umständen aud, mög
lich sein, bei einem passive n Widerstande von der Waflie 1Ge
braud, zu mache n. 

Hie rzu wird noch im § 65 GD! erklärt, daß be i Anwendung 
des Waffengebrauche s der Gendarm jedoch in Erwägung zi•ehen 
muß, ob de r Angreife r und Re nite nt mit eine r Waffe ,und von 
we lche r Art, versehe n ist. Die s muß den Ge ndarmen auch be
stimmen, mit welcher Waffe er de m Angre ife r mit Erfolg ent
ge genzutre t,en hat. Daraus ist ersichtlich, daß der Genda.rm auch 
in die sem Fa,lle nur die zur Brechung de s Wide rstandes 1erbr
de rlid,,e Waffe anwende n darf. 
Waffengebrauch zur Vereitelung von Fluchtversuchen gefähr-

licher Verbrecher 
N<1d, § 65 de r GD! sind folge nde Pe rsone n als gefährllid,e 

Ve rbre che r anzusehen 
a) weld, e r von de r kompe tente n Behörde de m Gendarmen

als soldi e r be zeichnet, 
b) ode r nach anderw-e itigen ,unzweifelhaften Anhaltspunkte.n 

als für de n Staat, die Person oder das fremde Eigentum 
bedr,ohlid, mit Grund zu betrachte n sind. 

. DaMus ,e rgibt sid,, daß di,e kompetente Behörde, zum Bei
spie l das Ge ridit, bei eiine r Eskorte übe r Aufforderung dem 

Genda�me n die Gefährlichk,eilt des zu Eskorti.ere nden bekannt
geg•�E;n werde n muß. Ferner bei Ausschneibungen im Zen:tra,I
P:>l 1�e 1'bla:tt mit der Anführ-ung, "Vorsicht, trägt Schußwaffe". Be 
zugl1ch der Ge fährlichke it auf Grund anderw -eitiger unzwe ifel
hafter Anhaltspunkte kommen gle ichfaMs Ausschre ibungen, an wel-
0en _Obje kten und unte r welchen Umständen be gangen sowie' 
die eigenen die nstlidie n Erhebungen in Fra,ge. 

Durchlühr,ung 

d 
Bei Durchführung de s Waiff.engebrauch.es ist -unte r der im § 65 

e r GDI vorgeschriebe nen Form und Vorsicht vorzug.e he n: 
.a) dre i bis vier Schri•tte vom Ge setzübe rtrete r entfernt die

Forme l "Im Namen de s Ge setze s" 
b) G

S.
�
b

wehr_ in di,e Hand nehmen, Pi;tole erfassen, entsiche nn, 
a e l z1·ehen 

� nach Möglich
1

ke-i-t mit ge deckte m Rücke n aufstelfon. 

II 
eF" § 14 �es GG sch,reibt dem Ge ndarmen vor, daß er •In 

N en al�en seine s di·e nstl-ich.en Einsch·reitens sich de r Forme l "Im 
� e -n e s Ge setz,es" zu bediene n habe . D'ks wird auße rdem n 

. h
im § 6l_der GDI wiede rhol,t. W,erte rs wird in di,e se m Pa,ra

�dip· en ·00
1 

angeführt, vom Gesetzübertr-e ter dre i ode r vier ritte
ch

ent ,e rnt zu sein, das Ge we hr in di·e Hand zu nehmen um na M" l'd,k · · d · ' 
b _ 

og '1 e.1t Je en Widerstand schon im vorhine i,n zu 
e geg

b
ne

1
_n
ckl

�nd bei einem ·unverhofft.en Angriff auf seine Person auge.n 1 ... 1d, be reit zu se i·n, von der Waffe Ge brauch zu mache n. 
G 

Fort_:v
b

ahre nd _hat er seine gespannte Aufmerksamkeit auf de n 
e se tzu e rtr-e te r zu richte n und darf ihm unter keine m 'vor-wan�e ge st�tten, daß e r ihm näher tre te. Dies ist d e shalb not

;�e n ig_, weil ansonst�n de r Gendarm gehinde rt we rde n könnte, 
� �e ine � W�ff.e Gebrauch zu machen. Ferner hat er sich na.ch 

�oglichkeft mit gedecktem Rücken aufzuste tlen. Dadurch soll ver-
inde r_� w��de n, daß de r Ge ndarm durch ,e ve ntuelle Komplicen von ruckwarts ange griffen we rde n, wodurch, •er gleichfalh kel

nen WafFe nge brauch durchführen könnte. 
Die Di·e nstinstruktion selbst gibt keinen Anha.ltspunkt, in wd

ch�r �age der Waffe ngebrauch durchge führt we rden soll. Dies 
wird immer die je we ilige Situation ergebe n, in der sid,, 'Cler 
�e ndarm be finde t. Es wird dahe r auch ke inem Anstand -unter
li-�gen, :,venn de �. WaHe ngebrauch li,egend durchge führt wird, wie 
die s bei Raubschutze n de r Fall se in kann. 

Der Gßndar.m wählt jene Waffe , welche mit Rücksiq,t auf tlen 
Angriff am meisten erfolgverspr-!!chend ist. 

2. Anwendung gelinderer Mittel 

lmi § 65 de r GDI wird de r Gendarm aufmerksam ge macht 
daß der Waffenge brauch erst dann durchge führt werde n dort'
nadidem ge linde Mi'ttel fruchffos angewende t wurde n: 
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Die se Mi•tte l sind: 
1. Be i Widerse tzlichke it 

a) die im be fehlende n Ton gehal•te ne Abmahnung, 
b) die Festne hmung ode r Verhaftung, 
c) die Anl,e gung de r Schli-eßke tte n. 

2. Bei Fluchtve rsuche n 
a) die Abmahnung, 
b) die Verfolgung de s Flüch,tige n durch N�che rl-e n, 

c) die Aufforde rung an zufälfig anwese nde Pe rsonen zur 
Hilfe leistung b e i de r Wi,ede rergre ifung. 

Von de r Anwe ndung gelinde re r Mitte l wird wohl be i Not
wehr Abstand ge nomm e n we rde n müsse n, we il sich hi -e r de r 
Angriff bzw. die Abwehr so rasch abspie le n werde n, daß ge
linde r ,e Mi-ttel unmöglich angewe nde t we rde n können. 

Obwohl d:e:r § 14 des GG v.:mchre ibt, daß je de r Staatsbür
ge r ve rpflichtet ist, de r Aufforde rung Folge zu �e iste n, so wird 
die s trotzdem nur vom guten Wille n de s Staatsbürge rs abhäng.ig 
se in, weil das Ge setz ke ine Strafsanktion für den ge ge nte Higen 
Fall vorsi.e ht. 

3. Schonung des Menschen 

Hie r gibt der § 65 de r GDI folge nde We isung: 
_Unte r tunlid,ste r Schonung wird ve rstande n, daß be i eine m 

Ueberfall oder be i Wide rse tz11ichke it di,e Absicht de s Ge ndarmen 
nu� darauf ge richtet se i,n darf, de n Angr,e if-e r zum Wide rstande , 
be i Fluch.tve rsuche n den gefährliche n Ve rbre ch-er zur Ff.ucht un
fähig zu machen. 

Nach dem Waffengebrauch selbst hat der Ge ndarm dem Ve r
le tzten Erste Hilfe zu le iste n und dafür zu sorge n, daß ärzt
liche H_ilfe sofort herbe ige ho� wird, •und die e ve ntue lle Einlie 
fe rung 1n das lnqui,sitenspital oder wenn di,e s nicht möglich. )st, 
in e in Kranke nhaus ve ranlaßt' werde . 

Weite rs hat der Gendarm dafür zu sorge n, daß de r Poste n
kommandant von der Ausführung des Waffengebrauches sofort 
Ke nntnis erlangt ,und die Me ldung .an di-e vorge se tzte n Die nst
ste lle n erstattet wird. 

4. Erfolg des Waff=gebrauches 

Trotzdem vorhe r die tunlichste Schonung de s Me nsche n ge 
bote n wur�e , ve rlangt de r §' 65 de r GDI, daß der ange stre bte 
Erfolg e rre 1d,t we rde. W,enn auch in aHe n Waffenge brauchs
fälle n die turilichste Schonung des Mensche n geboten ist, so muß 
die Waffe wie de r de rart mannhaft ge braucht werde n, daß di-e 
Kampfunfähigke it des Gegne rs e rzi,e lt die Renite nz gebroche n 
bei Huchtv,ersuch,e n aber di•e Fortset�ung der Flucht unmöglich 
gemacht ist. 

Zusammenfasse nd se i fe stgestdlt, daß der WaHengebra,uch 
imme r re chtz-eitig und so durchgeführt wi.rd, daß de r GendarrP. 
den angestrebte n Erfolg err-e icht. Wenn der Gendarm instruk
tionsgemäß ei,ngeschritten ist •und die Vora.usse tzunge n für einen 
Wa.ffenge?rauch im Si,nne de r §§ 12 GG und 65 der GDI vor
handen sind, dann soll er ihn auch durchführen. 

Niema.ls aber darf der Ge ndarm seinen Ge gne r unte rschätzen 
·und .niemals v,erlasse sich de r Gendarm an Ste lle e ine s Waffen
gebrauches auf seire· phys,i.sche n Kräfte . W,ohl manche r Gendarm 
hat dadurch_ s<:fion se in Lebe n eing-ebüßt. 

Zum Be1sp1el der tragische Tod des P,oste nkommandante n von 
Grafenegg, Revi-eri,nspektor Josef Pöschl. 

Re vieri.nspektor Pösch-1 be trat be i Uebe rwachung d e s Post
amtes eine n Mann, we lche r soebe n einen Einbruch im Post-amt 
a.��führen _wollbe und be i seiner Be tre tung gegen Pösd,,I gewalt
tat1� vorging. Diese r Mann war dem Re vi,erinspektor körpe rlich 
weit U•nbe rlegen. Aus diesem Grunde dürfte Pöschl ke inen 
Wöffengebrauch durchgeführt habe n sonde rn hat sich mit dem
Verbreche r in einen Ringkampf �inge lasse n. lin Ve rlauf de s 
K�,mpfes gelang es dem Ve rbre che r, de n Revie rinspektor durch 
e1,n_en ?chlag auf den Kopf zu betäube n. Während der Bewußt
los1gke 1t wurden ihm mit se ine r Unte rhose d1e Füße ·und mit de m 
abgeschnittene n Rie men der Patrouillierungstasche di·e Hände rück
wärts gefe sselt. In diese m Zustande schle ifte ihn de r Ve rbrecher 
zu dem. in der Nähe vorbeifließe nden KömpHuß und ertränkte 
den R,evie rinspektor. 

• 

Inwieweit 

muß der Motorfahrer mit der. 

Unvorsichtigkeit von Fußgängern 

rechnen l 

Von Dr. HANS KREHAN 

Verteidiger in Strafsachen, Stocl<erau, Niederösterreich 

Nicht we nig Ve rkehrsunfälle ere igne n sich be kanntlich be i 
de r Bege gnung v,on Kraftfahrze uge n mit Fußgänge rn. 

Die Unvorsichtigke it de r Fußgänge r ·ist eine Tatsache mit 
de r auch de r Motorfahre r irgendwie re chnen muß. Trotzdem 
wäne es falsch, wenn man vom Le nk-er eine s Kraftfahrze uges 
ve rlange n würde .anzune hmen, daß jede rzeit ein unvorsichtige,r 
Fußgänger auftauchen könnte oder daß e in Fußgdnge r, sobald er 
sich auf der Fahrbahn ze igt, unvorsichtig se i. lnwi,ewe it muß 
also der Motorfahre r mit der Unvorsid,tigkeit von Fußgänger,n 
r,echne n? 

Nad, § 7 des Straße npolize igesetze s ist auf de r Straße 
j,e de rmann verpflichtet, Rücksicht auf de n Straßenve rke hr zu 
nehmen und die zur Wahrung de r Ordnung, Sidi,erhe it und 

�Le ichtigkeit de s Verkehrs e rforde rliche Vorsicht und Aufme rksam
{5,�k?i't anzu:,:ve nden. S�lbstve rstä�dlid, )st, daß d e r Motorfahre r zu 

-·- -eine r·erhohte n Vorsicht verpflichte t _ist, we nn e r me rkt, daß de r 
Fußgänge r sich •unv-orsichti:g benimmt. Doch muß de r Motorfahre r 
nicht übe rmäßig vorsithtig sein, we nn nicht anzunehmen ist 
daß de r Fußgänger ,unvorsichti,g sei. · ' 

Was sagt ,nun der Oberste Gerichtshof zu unserer Frage ? 
In zwei inte r-essant,en Entsche ·idunge n aus dem Jahre 1937, 
die he ute ,noch e benso maßge be nd sind wi,e damals ha-t de r 
Obe rste Gerichtshof grundle ge �de Ansichte n ausge sp;ochen. In
de r Entscheidung vom 7. Juli 1937, 4 Os 666/37 � e ißt es 
unter anderem: "Im al.lgemei,ne n ist de r Wage n lenke � ,si'cherlich 
nicht v,erpflichte t, di1e Mögli-chkeit in de n Kre is seiner Erwä
gunge n zu ziehe n, daß _ sid, -e i1n_ Straße nbenütze r •unv-orsichtig _ 
ve rhalten we rde , sofern nicht be stimmte Umstände auf diie Mög
lichke i,t eine� solche n Ve rha,lltens hinweisen. De r Umstand alle in 
daß ,ein Wagenle nke r si,e ht, ein Fußgänge r wotk ldie Straß� 
übersetz-en, verpft.ichte t ih_� noch ,�icj,t,_ mit de r Möglichke it zu 
r,e chnen, da.ß d e r Fußgange r . h1e roe 1 unvorsi,ch-tig verfahre n 
we rde. De r Ange klagte hat 1n. de r Ha�ptve �handlung ange 

geben, ·er habe -ge sehen, daß die Passantin, d11e sich, wie si,e 
se lbst angab, vor dem Ue ?e rse tze n de r Straße .nad, be iden 
Seite n umgesehe n hatte , beim He rannahe n se ine s Wag,e ns ,am 
Rande d e r Fahrbahn stehe n ge blieben se i. Des'hailb habe er 

. angenommen, daß si-e s�i-n He ranfahre n be me rk:t habe und ihn 
vorbe ifahren lassen Y-:'olle._ · W,enn ·e s _zutre ffen sollte, daß die 

� Passantin, -nachdem sie sich 
. 

-nad, _be ide n St_raßenseiten ,umge
,.'�' sehe.n 'ha,tte, am Straßenrain?e stehen gebl1•e!ben war, dann 

wäre de r An.g,e klagte he re cht1Bt gewe se n, anzunehmen daß sie 
das He rannahen de s von ihm gde nkten KraJtwage�s wahr
genomme n ha,t ,und diese n 1oocf. vor· de m Uebersetz•en de r 

Straße vorü'be rlassen wol'l'be ._ In '<;He se m Fall-e könnte somit i,n 
de m '(e rhaite n de r Pas�ant1n ke in_ U_msta,nd erbl,kkt we rden, 
de r d1-e Ge na,nnte als eine unvors1cht1ge Fußgän,genin erke nnen 
li-eß." 

' 

In de r Entscheidung vom 31. Jul-i 1937, 4 Os 481 /37 be
h,mde lt der Obe rste Ge ri'chtshof einen Sonde rfaH bezüglich d e r 
Ki·nde r. Dor-tse lbst he ißt ,e s •unte r �nde re m: "De r Umstand anern 
daß de r Fahr-er auf. dem Straße nbanke tte Kinder erblickt ver'. 
pflid,,te t ihn noch nicht, irgend welche Vmsichtsmaßr,eg-�lrn zu 
tre ffe n. für eine sdc�e Ver�flichtung i·st es 1notwe ndig, daß 
das Verhal•ten de r Kinde r ,e in solche s ist, :daß der Fahrer 
mit der Möglichkeit re chne n muß, daß ei,ne s de r Kiinder' di -e Fahr
bahn beitreten we rde . ZusammenfasSten'd kain.n soh.i,n g.e sagt 
werden: Das Auftauchen von Fußg�nge rn, se lbst von Kinde rn 
v,er.pflid,tet den Motorfahrer noch nicht tu •eiine r erhöhten Vor'. 
sieht ode r zu der„ Annahme , daß_ e s sich ,um •unvorsiditi,ge 
Personen handeln durfte . Es muß vielmehr ein besti•mmtes 'Un
vorsichtige s Verhalten des Fußgäng,e rs vorli•ege n. Der Motor
fahrer hat zwar nicht nur die Fahrbahn, sondern auch. iihre 
nächste Umgebung zu beobachten! der _Umstand allein jedoch, 
daß Fußgänger auftauch,e n, verpfl1cht�t l'hn .. •noch nicht, irge nd 
weld,e Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Fur ie une solche Ver
pflich,tung ist es e rlorderlich, daß d�s \/,erha'iiten der Fußgänger 
ein solche s ist, daß der Fahre r mi1lt d e r Möglichkeüt r,e chnen 
muß, daß ,e i,n Fußgänge r die Fahrbahn bet�eten werde." 

WIENER 

STADTISCHE 

VERSICHERUNGSANSTALT 

WIEN I, TUCHLAUBEN 8 
TELEPHON U 28 5 90 

GESCHAFTSSTELLEN 

IM GANZEN BUNDESGEBIET 

� 

M HUHCREME 
··. -.-.. :�::.:�:-:\i\-�.(�

enthält sorgfäl
tig ausgewählte 

Edelwachse und fein
stes Terpentinöl. Sie pflegt 
und reinigt Schuhe sowie 
Ledergegerutände aller 
Art. 

�-PASTA 
frischt die Lederfarbe auf, 
gibt rasch und mühelos 
dauerhaften Hochglanz! 
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Cendarmeriediensthundeführerkurs 

beim Landesgendarmeriekommando für Steiermark 

Von Gend.-Major ANTON HA TTINGER, Gendarmerie-Zentralkomma�do 

In der Zeit vom 19. November 1951 bis .einschließli:::h 
28. Jänner 1952 wurde b'eim Landesgendarmeri,ekommando für 
Steiermark in Graz · ein Di,ensthundeführerkurs abgehalten. Der 
Kurs stand unter der Lei'tung des Kommandanten der Erhebungs
abteilung Gend.-Major Schoißwohl, a,ls Lehrer fungi:erten Gend.
Revierinspektor Grabner und Gend.-Patrouillenleiter Lausecker. 
ebenfa.lls bei der Erhebungsabtei!'Ung eingeteilt. 

Während der Dauer des Kurses wurden die sieben ein
berufenen Hundeführ,er mi1 ihren Hunden in 36 Diszipli,nen theo
retisch und praktisch geschult -und wurde besonders lcler Fährten
und Schutzarbeft ein besonderes Augenmerk zugewendet. Die 
Ausbildung ging unter erschwert•en Verhältnissen vor sich, wei'I 
die Ausbildung in die W:interszeit fi.el und sowo�I vom Hunde
führer a,ls auch vom Hund besondere Anstrengungen forderte. 

Am 29. und 30. Jänner -1.952 wurden die Kursteilnehmer 
mit ihren Hunden durch den Di-ensthu'ndereferenten des Gen
darmeriezentralkommandos Gend.-Major Hatti-nger einer Prüfung 

Die Teilnehmer an der Diensthundeführerprüfung von links nach rechts: 
Gend.-Patroulllenleiter Josef Eberth, Gendarmerieposten Wildon, D.-H. Senta 11,. 
Gendarm Karl StUbler, Gendarmerleposten Hartberg, O.-H. Arno, Gend.· 
Patrouillenleiter Johann Faulahd, Gendarmerleposten Halbenrain, O,-H. Zenta/ 
Gendarm Engelbert Walter, Gendarmerieposten Liezen, D.-H. Bodo1 Gend.· 
Patrouillenleiter Johann Lausecker, Gend,-Erhebungsabteilung Graz, Lehrer 1 
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unterzogen, wobei festgestellt werden konnte, daß das umfang
r-eiche Pensum an theoretischer und praktischer Prüfungsarbeit 
tatsächlich voll und ganz beherrscht wurde. Das theoretische 
Wissen wurde in einer mündlichen Prüfung gründlich behandelt, 
wobei di,e Prüflinge bewiesen haben, daß sie für di,e Ausübung 
ihrer Spezialdienstleistung vollkommen geeignet sind. 

Die Vornahme der praktischen Prüfung, besonders i'n der 
Fährtenarbeit, machte insoferne Schwierigkeiten, als -ei·n aus-

Bilder von der Diensthundeführerprüfung in Graz: 

Bild 1: Die Prüfungskommission. Von links nach rechts, Gend.-Major Schoiß-� 
wohl, Gend.-Major Hallinger und Gend.-Revierinspektor Grabner. - Bild 2: 
In Erwartung der Prüfungsabnahme. - Bild 3: "Von der Leiter". - Bild 4: 
Ansatz zur Fährtenarbeit. - Bild 5: Klellersprung über 2.20 Meter. - Bild 6: 

Auf der Spur. - . Bild 7: Herraussuchen von Gegenständen (Identifizieren). 

Sämtliche Bilder stammen von der Gend.-Lichtbildstell·e Graz (Gend. Slatar). 

Gend,-Major Anton Halling'er, Diensthundereferent des G;nd,-Zentralkomman
dos1 Gend.-Major, Augustin Scholßwohl, Kommandant der Erhebungsabteilung 
Grat, �ehrer1. G.�nd.-Revlerinspektor Josef Grabner, Gend,-Erhebungsabteilung 
Grat, Lehrer; Gendarm Franz Kienre'ich, Gendarmerleposten Feldbach, D.-H. 
Benno1 Pro�. Gendarm Josef Janisch, Erhebungsexpositur Leoben., D.-H. Bello; 
Gendarm LµdwJg Winkler II, Gendarmerieposten Neumarkt, O.-H. Bill. 



Gendarmeriebeamte Achtung !

Im Textdwarenhaus Walter Sperlbauer, Wien 111, Stalinplatz 4, erhalten Sie sämtliche 
Textilwaren auf bequemste Teilzahlung mit 3% Extrarabatt unter Verweis dieser Annonce. 

gi,ebiger Schneefall das Ge!dnde etwas ungünstig ges(altet hatte. 
Es mußten daher, ,um die Ueberzeug,ung von einer richtigen 
Nasenarbeit zu ,gewinnen, .auf j-eder zirka 800 bis 1000 Schri.tt;e 
1,rngen Fährte mehrere Verleitungsfährten verschiedener Personen 
über die einzelnen Fährten gezogen und auch die Fährten von 
Wild zu Hilfe g,enommen werden. Es muß mit besonderer Ge
nugtuung festsestellt werden, daß .aHe Hunde die Fährtenarbeiten 
einw.andfrei .ausge.arbeitet haben ·und -nur die Fährte des, ihnen 
zustehenden Versuchsmannes verfolgten. Alle anderen Spur-en 
wurden überzeug,end abgelehnt, was als Beweis di .ent, daß die 
Hunde .ausschließlich -mit der Nase und nicht mit rden Augen 
arbeiteten. 

Besonders bemer�enswert ist, daß die vier Deutschen Schäfer
hunde (es handelt sich um di.e vier Wurfbrüder "Benno", "Bill", 
"Bodo" u.nd "Bello vom Stadtpark Graz") die gemeinsam di<e 
Prüfung .ablegten, sleichsam wett-eiferten, wer der Beste sein 
werde. Di,ese vi,er Brüder z-eig,ten besonders schöne Leistungen 
und v,ersprechen bei ,entsprechender sa.chlicher Weiterarbeit her
vorr.ag,ende Fährtenhunde zu werden. 

"Bill" und "Bodo vom Sta.dtpark Graz" .werden 111ach einer 
kl.einen Pause abermals in ,efnem Kurs ihr Können zeigen müssen, 
da sie für den am 31. März 1. J. am Hochschwab beginnenden 
Genda,rmeri-e-Lawinensuch'hu,ndekurs zur Spezr.ala,usbildung vor
g,esehen sind. 

Mit Erlaß 221,922-5/51 vom 3, November 1951 wurde für jene Gendarmerie

dlensthunde, die als Lawinensuchhunde ausgebildet und geprüft werden, die 

lawinensuchhundemarke' normiert 
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fie hat ausgedient! 
Jeder Einbrecher öffnet 
spielend a I t e Kassen. 
Schützen Sie Ihr Eigen
tum rechtzeitig durch 
eine moderne 

WERTHElffi·KASSE 
WIIN X, WIENERBERCSTR. 2t-23, nL U 41,.5:115 

WIUI 1. W,t.lflSPfCASSE 15, IEL R 25-305 

Auf der Wiener ·Frühjahrsmesse: 

Rotundengelände, 'Halle XX, Messesf.and 1239/41 

Tod 

Von Gend.-Rayonsinspektor OTTO JONKE 

Landesgendarmeri.ekommando für Salz'burg 

Wollen wir wissen, wi:e viele, Unfälle mit 'tödlichem Ausga,ng 
in -einem bestimmten Zeitraum in diesem oder jenem . lande vor
kommen, _müssen wir die Stafütiker fragen, welche di,e ersclir-ek-

� kend steigende Zahl menschlicher V,e r ·I ,u s t e d u  r c h. U n -
f a 11 zahlenmäßig festhalten, und' sie uns zeichnerisch mit auf- - ' 
oder .absteig,enden Lini,en anschaulich vor Augen zu führen ver
mögen. 

Tod durch Unfall! Kaum vergefi·t ein T<1g, dn ,dem' -uns nicht 
Pressenotizen mit solcher Ueberschrift anstarren und infolge 
ihrer Tragik meist unser Bedauern hervorrufen. 

Kei.ne Al·ters- oder Berufsschichten •gibt -es, in di,e der "Tod 
durch Unfall" .nicht schon eine kaum zu ersetzende Lücke ge
rissen hat. Menschen, die geflissentlich ihre Gesundheit unter 
bewußter eigener und ärztlicher KontroHe hielten, wurden durch 
Unfall plötzlich aus dem oft voll Lebensfreude ,und Tatendra,ng 
strotzenden Leben in den Tod befördert. 

Eltern, die in i•hrem Kinde den Sinn des, Lebens s.ehen, Geld, 
Mühe zur Sicherung seines Glückes niemals scheuten, stehen 
momentan vor der unfaßbar scheinenden leere, sehen ·sich allein, 
bar jeden lebenswertes, weil ihr Kind durch UnfaU den Tod 
fand. 

Kinder, noch zu jung und unreif, um allern durch des All
tags Wirrnisse und Gefahrenmomente sich durchzutasten, zu 
unerfahren, das irritierende und unwahre Gesicht der Mit- und 
Nebenmenschen zu ,entlarven und zu entwaffnen, finden sich 
eines Tages auf sich allein gestel'lt, wei Vater oder Mutter, 
manchmal sogar beide, durch Unfalt den Tod fanden. 

Der Unfall, di-e wirksam gewordene Folgerung einer nicht 
abgewehrten Gefahr, der Einzelmenschen, ·oder mehrere von 
ihnen, ausgesetzt sein können, ist in den allermeisten Fäftlen 
auf zu geringe Vorsicht im täglichen Leben zurückzuführen, ist 
zum Feind des Menschen geworden, den er wegen seiner 
Bt:denkenlosigkei>t zu überwinden vermochte. 

Es zeigt sich immer wieder, daß die eigentlich tot� Materie 
der Mechanik ihren Herrn und Meister Mensch überwindet, 
ihn seines Wtllens entblößt und mit ihm einige Wege g,eht, die 
zum Tod durch Unfall führen. 

Manch einer bestieg gesund und voller Pläne ·ein Fahrzeug, 
unter dem er wenige Minuten später als Leiche lag. War es 
Unvorsichtigkeit, unglückliches Zusammentreffen von Umständen, 
mangelnde Herrschaft über das von ihm selbst belebte Ma.terial? 
Die Berichte lehren uns, an alles zu denken! 

Ein Wagen ohne Bremse, eine Lache ohne Umzäunung, ein 
scheues Pferd ohne festen Zügel, ein Kind ohne Aufsicht, 
Passa.nten ohne Straßenordnung, Kraftfahrer ohne Beherrschung 
und Disziplin, Säger ohne Sicherung, Gefährte und Fahrzeuge 
jedweder Art ohne Licht bei Dunkelheit, Mütter ohne Ver
anty,,ortun_gsbewußtsein geg.enüber ihren Kindern, sind lange 
nicht die ei'nzigen Ursachen von Unfällen, bei denen alt und 
jung den Tod finden; ,es gibt ihrer -noch vid, vi·el mehr! 

Vorbeugen ist hstes Gebot! Habe ich alles getan, um di,e 
Gefahrenmomente zu mindern? Bin ich in der Lage, diesen oder 
jenen von mir ausg,ehenden Auftrag zu verantworten? Bin 
ich nüchtern g,enug, die Fahrbahn zu betreten oder zu befah�e,n, 
um nicht nur mich, sondern .auch di,e anderen Straßenbenützer 
unbeschädigt zu lbel.as..sen? Ist di,e Maschine in Ordnung und 
vermag ich .an ihr gefahrlos zu <1rbeiten? H.abe ich meine 
Kinder über di,e vielen Möglichkel-ten eines Unfalles aufgekllärt 
und habe ich selbst al'le Vorsichtsmaßregeln getroffen? Ka.nn i<h 
mit solchem Werkz-eug ,ungefährlich arbeiten? Ist meine Aus
rüstung .ausreichend für diese Tour, und vor ta•llem, bi·n ich 
g.esundheitlich ilhr gewachsen, und werde ich Mi'1:menschen 
durch meine Unz,ulänglichkei't in Gefahr bri1ngen? 

Denke an dies ,und vi,eles andere. Denke an dich und idrie 
deinen! Das Leben ist heilig und wertvoll '.Und darf leichtfertig 
nie auf den Gefahrenherd des Alltags geworfen werden. HeMe 
mit, Unfälle zu verhüten. 

Berichtigung 

zum Artikel "Wie lese ich eine Ka,rte ?" In der Februarnummer 
Sei'te 5, linke Spalte„ 3. Absatz von unten, entstand durch Aus
lassung ein sinnstörender Fehler. Der voll�ändise Satz lautet: 
Nach dem Lehrsatz c2 = a2 + 62 bzw. c = V a2 + 62 ist somit 
die Länge der Geländelini·e gleich der Wurzel .aus der Summe 
der Quadrate der Basislinie und der Höhe. 

Eige;ntümer und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie (Gend.

Major lutschinger und Dr. Gröger). - •Herausgeber: Gen
,
d,-Kontrollinspektor 

Hochstöger, Gend.-Revierinspektor Beier und Gend.-Bezirksinspektor Herrmann. 
- Für den Inhalt verantwortlich: Gend.,Mdjor Käs. Alle Wien 111, 
Hauptstraße 68. - Druck: Ungar-Druckerei, Wien III, Ungargasse 2. 

J.� und ({)eroJ.a!1ung,
WIEN 111,HAUPTSTRASSE 68 
Telephon U 17 5 65/14 
.Postsparkassenkonto 31.939 

ANZEIGENANNAHME: WerbeleiterKarl 
Bauer, Wien VIII, Josefstädter Straße 105 
Telephon A 29 4 60 

Die Illustrierte Rundschau der Gendarrr.erie erscheint ci,nmal monatlich. Nach

druck, auch auszugsweöse, nur mi,t Zustimmung der Redaktion. Textänderungen 
bleiben vorbehalten. Im Falle höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf 

Lieferung oder Rückerstattung �ahlter Bezugsgebühren. Gerichtsstand Wien. 

-MCBEL
SONDERANGEBOTE F□R GENDARMERIEBEAMTE 

SCHLAFZIMMER, WOHNZl/v'tMER, 
3tür. SCHRANKE, SEKRETARE, EINZELMOBEL, 
POLSTERMOBEL u. K□CHENMOBEL in reicher 
Auswahl zu günstigen Preisen 
BAU E R NS TUB EN-SOND E RS C HAU 

MOBELHAUS SCHUH & CHYLIK 

WIEN VIII, B LIN D E N  G ASS E N R. 7-12 
Auto-Provinzversand / Zahlungserleichterungen 
Straßenbahnlinien 5, 46, J, 8, 118 

I• 

SUN[IIAM�MOIORMD 
Ersatzteile - Reparatur 

Mich. Pichler 
W i e n 1, Bartensteing. 11, Tel. B 48 2 66 

Schärding er 
ERSTE ZENTRAL-TEEBUTTER-VERKAUFS

G E NO S SENS CH A F T IN SC H Ä R DIN G, R. G. M. B. H. 

Größte und älteste 
MILCHWIRTSCH AFTLICHE 

ERZEUGERVEREINIGUNG O'STERREICHS 

„PUCK"-FARBBÄNDER 
für Schreib-, Rechen-, Buchungs- und Adressiermaschinen, 
Kontrolluhren, Registrierkassen, Vervielfältiger usw. in 

allen Breiten und Lingen. 

Wien 1, Getreidemarkt 2 Tel. B 27 4 70 

AUTO RÄDER 
für alle Marken, neu ynd gebraucht. 

Sonderanfertigung und Reparatur. 

HERING-RAD, Wien 111/40 Gärtnergasse 5 

II 
KÜHLER 

für Kraftfahrzeuge, Traktoren, stationdre 
Motoren usw. liefert und repariert 

KÜHLER- UND METALLWARENFABRIK 
Goll und Dr. S t rohschneider 

Wien XX, Stromstraße l!6-ll8, Tel. A 41 5 30 Serie 

19 



Wiener 

Rathauskeller 
TREFFPUNKT DER GUTEN 

GESELLSCHAFT• 

OTTO KASERER 

Ool-<o ���.��,������ 
Re st a u r a n t In der 

Bösendorferstraße 

K a I f e e h a u s mit 
eigener Konditorei 

Freizügige Selbstbe• 
dienungshalle 

KÄRN TNERS TRASSE 61 SEHENSWÜRDIGKEIT WIEN S TEDDY-BAR 

30 Jahr-e 

1921 - 1951 

BATTERIE

FABRIK 

JOHANN PROKOSCH 

Wien XIV, Cumberlandstraße 27 - Fernruf A 51 4 36 

Ges. m. b. H. 

Maschinen 

Präzisionswerkzeuge 

Installationswerkzeuge 

WerksfäHen-Einrichtungen, 

W i e n  1, Schwarzenbergstra6e 10 
Telephon R 23 4 11, R 22 404 

Die guten 

B e3 a-ffiö b e l 
Tischlerei und Ausstellungen: 

VII, Neubaugasse 25 (Elsahof) / B 34 4 23 
X, Favoritenstraße 134 (beim Amalienbad) / U 43 3 51 
X, Laaerstraße 21 (beim Amolienbad) / U 47 0 88 

{iiiff..!� ��9-e11. 
Nur Qualitätsmöbel 1 

ftqmu n.d.. � n.dya lJ 
WIEN v

i
ll,NEUBAUGASSE 10. 

GEGRÜNDET 1891 • lHEFQN:8JM:O'2 833·4·50 
FABRIK FÜR 

?J<>san,.e>tt•t\ 
FRANSEN. SCHNÜRE. BESÄTZE FÜR VORHÄNGE 
UND MÖBEL, BELEUCHTUNGSPOSAME NTEN 

.Pea->tische Wanl\ 
BORTEN, LAHNBÄNDER UNu DRÄHTE 
SPEZIALITÄT: LAMEGESPINSTE IN 
GOLD UND SILBER FÜR WEBEREIEN 

Unifer�m - [ffek fen 
c/!J..,ist{ja umsch.wtuck_ · 'Tete,..ho-,..scl,,.. ;;,,0 

K.u,..fel'lje{lech.te u. ':lif:.:en.. 
FÜR ELEKTRO -INDUSTRIE 

�a. lieinr. fltJolf nittrich K o Ion i alwa re n, Kaffee, 

für die Werkett1tt und fürs Heim 

GLUffl8FORffl 
DER KALTE LElffl! 
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Wien XX, Jägersfra.l}e 41 Tee, Gewürze 

Chemisdie Fabrik 

Wilhelm 

�Neuhe
r

·A:··G�
Wien VI, Brückengasse 1 

Telephon B 27 5 85 

METALLWARE NFABRIK Pokale f Plakellen, Sporlmednillen 

Brü�U 

S&nei�er A. G. 
WIEN VI, Bürgerspitalgasse 8 

TF.LF.PHON Nr. A 32 2 s2, A. 35 t 97 

für olle Sporlzweige / Uniformelfek

len aus Metall/ Versilberte Melnll

waren / Haus„ und Küchengcrüfe 

/ Masse'.nartikcl aller Art 

Telegr.-Adr.: I<nopfsdrneider Wien 

Bankkonfo : Ersfe Ösferreid1ische 

Spnr-Cosse, I<onlo ;_Nr. 817.335 

Poslsdieck-I<onlo: Wien Nr. 115.264 

Sm, c KE R-L AG o

Landeslieferungsgenossenschaft d. Stri-cker-, 
Wirker• und Weberhandwerks für Wien 
und Niederösterreich e. G. m. b. H. 

WIE N 1, BAU E R N  MA RKT 24 
Ecke Fleischmarkt 

Telephon U 28 2 31 und U 28 2 42 

erzeugt als 

QUALITJ\TSWARE 
alle Arten von 

Westen, Pullover, Kleider, StrümpJe, 
Socken, Stutz,en, Ha·ndschuh_e, Unterwäsche, 
Trainingsanzüge 

für Damen, Herren und Kinder 

Jers,eys, Stoffe, Loden, Tücher, Shawls, 
F.rottierwaren sowie 

HERVORRAGEND SCHONE HANDARBEITEN 

METALLPRi\GEWERK 

1,1a.ci11.,2. 
Erzeugung von Emblemen aller Art 
für Polizei, Gendarmerie, Feuerwehr us\v. 

WIEN XV, BRI\UNHIRSCHENGASSE 22 - TEL. R 38 2 57 

BEHÖRDL. 
KDNZESS. AUTO 

RETTUNG, HILFE, BERGUNO 

IOMAH & �O. 
TEL. U 45 4 30 

IV, PRINZ-EUGEN-STR. 30 
LAU F E  N D E R  D I E N S T 

7t}i.ehtig_ 1-iiJr. alle Q_n,ulan� 
-und delln (]Jeamk !

DAS ALLGEMEINE 

BtJRGERLICHE GESETZBUCH 
mit Ehegesetz, Personenstandsgesdz_ Mietengesetz, 
Hausg,ehilfengesetz, Hausbes-orgerordnung, Haftpflicht
ge�etzen und den sonstigen wichtigsten Nebengesetzen. 
Mit Verweisungen auf zusammenhängende Stellen und 
anderweitige einschlägige Vorschriften, mit Hinweisen 
auf grundlegende Entscheidungen des· Obersten Ge
richtshofes sowie mit einem ausführlichen Sachver-

zeichnis 

Fünfte Auflage 

Herausgegeben von 

DR. HANS KAPFER 

Ministerialrat im Bundesministerium für Justiz_ 

1951, XXIV, 665 Seiten 
Broschiert S 65.-

ln Ganzleinen geb. S 76.-

Die Kenntnis des ABGB.s und seiner Nebengesetze ist 
für jeden, der im öffentlichen Leben steht, unentbehr
lich. Die Ausgabe mit ihren rund 700 Seiten hat allseits 
die beste Aufnahme gefunden. Sie wird si-ch auch für 
jeden Angehörigen der Gendarmerie als höchst wert• 

voller Arbeits- und Nachschlagebehelf erweisen 

Zu b ezi e he n  durch je d e  
B uchhandlung ode r bei m Ver lage 

MA N Z, W I E N 1, K 0 H L MARK T N R. 16

TelelDD B 81 S 25 

Gesamte Sportausrastung und Befllsltfaag 

. Kaufe ständig: 

1 

Metalle, Eisenschrott, Mas.chinen, 
Textilabfälle, Altpapier 

Klagenfurt, Salmstraße'7 • Tel. 1486 G. fRl(K 

A.-G. VEREINIGTER WIENER 

TISCHLERMEISTER 
Wien VI, Mariahilferstra6e 31, Tel. B 20 405, B 22 401, B 20 215 

Möbel von der einfachsten bis zur feinsten 
Ausführung in besfer Qualifäf Auch Teilzahlungen 



Die Anforderungen, die an die 

Gendarmeriebeamfen gestellt wer

den, verlangen nicht nur körperliche 

Tüchtigkeit, sondern auch geistige 

Beweglichkeit. 

Wer sich für die AbschluOprüfung
du;ch ein ordentliches Selbs!s!udium 

ein gediegenes Wissen aneignen 

will, der greift nach den 

&>4ulun-Lehrbriefen-
für Deufsche Sprache, Geschichte und Geo•

graphie, die den gesamten S!off 

in leichf faßlicher form mi! vielen 

tlbungen, Auf gaben und ihren 

Lösungen bringen. Jeder Lehrgang 

umfaßt 10 Lehrbriefe. 

Auskünfte erleilt gerne die Verwalfung der 

Aulim-Lehrbriefe, Wien III, Beafrixgasse 32 

PARFtIMERIEN u. SEIFEN 

MIT DEM ROTPUNKT 

zur täglichen Körperpflege 

in allen einschlägigen F achges chäften er_häl tlich 

OSTERREICHISCHE SAMENZUCHT 

HAUBENSAK & eo.

W i e n  1, Getreidemark t 12 

Telephon A 33 o 91, B 22 o 65 

Samenzuchf- , Vermehrungs- und Verfriebsfirma, Samen
Großhandel 

Alle Arien Feld-, Gemüse und Blumen-Sämereien, 
Blumenzwiebel und Blumenknollen 

Eigene Samenzuchfbefriebe in : Gut Brunn, Post Bad
Fischau, N.-C)., Gut Lindegg, Post Stra6, Sfmk. 

CU STAV & E R I C H  S C HüBEL 
GLASBLÄSEREI 

Wien XIV, Hütte.ldorfer Str. 277, Tel. A 31 lt 73 

(ii.o.sapp� 

� V.ctH. {i�Ti.ciA>a.tut. wul. 

1k .. \ffl,(Uta.ete�, uJW,

Walter Niemetz 

f · 

'�Vien - Linz 
z' � Schokolade- und Zuckerwarenfabrik
� ...... �<11-� 

.s'clt'WEÖ\\\' A 11 e i n i g e F a  b r i k a t i o n d e r 

ORIG INAL,SCHWEDEN�OMBEN 

F ab rik u n d  Zen tra l e: 
Wien III, Rennweg 50 Telephon B 51 2 5.5 

Konditorei Cafe Linz, Telephon 22 504 
Hauptgeschäft: Fadingerslra0e 23 

Filiale: Neuer Markt am Südbahnhof 

UNI-ERZEUGUNGSPROGRAM M 

Baufeile zur zeilsparenden Aufbauphysik 
nach l_ng. Ernsf Roller 

Einheitliches Sfafivmaferial für Schule, lndusfrie 
und Forschung 

Bauteile zur Medrnnik 
Bauleile zur Elekfrizi!iilslehre 
Bauteile zur Opfik 

Geräfe zur Sdrnllenprojeklion 

Geräfe zur ncuzeillidien Experimen!aldiemie 
nadi Prof. Dr. Ernsf Hauer 

Experimen{iergeräfe 
Chemikaliensäfze 

Un!ersud1ungsgeräfe 
Chemischer Laborbedarf 
Chemikalien 

Mi 
Uni ve r s i t a s- L e h rmi ttel� Ge sell s c haft m. b. H. 

Wien III, Beatrixgasse 32, Tel. U 18 2 27 u. U 19 0 96 

CX,i,e aa,.,ce,, 
,,<J 

R. F L E S C H - B R U N N I N G E N 

VE RKA UFSVE R M lTTI.U NG 

Z enfrale: V., Wiedner Haupfs!ra0e 87 
(gegenüber Malzlcinsdorfer Kirche) Tel. U46590 

F i l iale: II., A u s s!e ll u n g s s f ra0 e 1 
Beim Prolerslern) Tel. R 4J 4 90 

Geschäflszeil: 8-12.30 Uhr u.14-18 Uhr 
Samstag 8 bis 12.30 Uhr 

FUR JEDE 
M ASC HINE 

FüR JEDEN 
GESCHMACK 

FüR JEDEN 
Z W E C K 

on.e, 
Wien 1, Seilergasse 4 

Cirax, Herrengasse 26 

IHRE HÄNGEREGISTRATUR 
IN EINEM 

1 

Wiener:Frllhjahrs-

Messe 1952 

Halle XX 

Stand 1250 

LAD[I\ISCHRAI\IK AUS STAHL 

A. PUTZ
K A S S E N. U N D B!Ü R O ST A H L M Ö BEL BAU 

WIEN XVI, EFFINGERGASSE 27-29, A 27 0 77
WIEN VII, MARIAHILFER STR. 74, B 38 0 74 

VERTRETUNGEN: 

f\ä r nt e n  
S. Rütter , Otllad], Jtallener
ltralie 22 

Ob erörte r r eid] 
Jng. Sran3 Etbl, Cln3, 
[anb�ralie 16 

Sal3b utg 
fj. fiuber_, Snl3burg, Sdinllmoorer nnuptlhafie 111 

St eie r m a rk 
�ilf�oP�ti 5

Gra3, ffip'tl n-

U) 1 e n 

3· _13ernnarllt ,  IDien V, StfionbrunnerStra�e 86 Lelepnon "8 26 9 5l 

WERK: JOSEF PRUCKNER, KORNEUBURCi BEI TEL. 139

23 



BEKLEIDUNGSHA US 

Bisher hunderte zufriedene Kunden 

aus den Reihen Ihrer Kollegen 

Sämtliche Herren- und Damenbekleidung sowie 

Wäsche- und- Meterware, Schuhe gegen zinsen

freie Zahlungserleichterung. - Kaufanweisungen 

können bei allen Vertrauensleuten der Gewerk

schaften behoben werden. 

WIEN VII, NEUBAUGASSE 28 · TEL. B 30 5 85, B 36 307 . LINZ, BAHNHOFSTRASSE 1 · TEL. 27 8 12 

lig.OA�i.it.&e.� 

lig.a,'t-etWt,f1a,pieJ&-

SAfflUffl 
Wachstuch-! m itationspapiere, 

Bodenbelag, 

Papierservietten, 

Klosettpapiere, 

Kartonagestreifen, 

Bunt- u. Dekorationspapiere, 

Tischbelag, 

Einbreitpapiete 

Sur Ihre 

PHOTO DIENSTSTELLEN 

in Wien und der Provinz 

liefern wir s;ä m tl ich e Bedarfsartikel 

PHOTO-KONSUM-
Inhaber: 

Vinzenz Dworzak, Johann Banzl 

Wi e n  VI 
C11pis{r11ngasse 2 
Telephon A 33 0 81 und ß 23 2 87 

Geschliffszeil von 8-17 Uhr, Samstag von 8-12 Uhr 

langjähriger Liefernnf der 

Kulturinstitute, Schulen, Behörden 

und Industrie 




